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1. Aufgabenstellung 

 

Der Auftraggeber plant die Schaffung von Wohnbauflächen öst l ich der Hoch-

dorfer Straße, südl ich der bestehenden Bebauung ent lang der Gartenstraße 

in 67127 Rödersheim-Gronau. Im Osten und Süden des Plangebiets grenzen 

landwirtschaft l ich genutzte Flächen an. Weiter im Osten bef indet s ich die 

Hofstelle der Famil ie Pino (Assenheimer Straße 13) und im Süden die Aus-

siedlung Krämer (Am Hochdorfer Weg 25). Zur planungsrecht l ichen Umset-

zung der beschriebenen Entwicklungsabsicht führt die Ortsgemeinde 

Rödersheim-Gronau derzeit  ein Aufstel lungsverfahren für  den Bebauungs-

plan "Hochdorfer Straße 14 - 16" durch. Das Plangebiet bef indet sich südl ich 

und öst l ich bestehender Bebauung, die Erschl ießung erfolgt von Westen 

über die Hochdorfer Straße. 

 

Die Lage des Plangebietes kann dem Flurkartenausschnit t  in Anlage 1.1ff 

und den weiteren Plänen entnommen werden. Im Zuge der Aufstel lung des 

Bebauungsplans "Hochdorfer Straße 14 - 16" wird die Erarbeitung einer 

schalltechnischen Immissionsprognose erforderl ich. In dieser immissions-

schutzrechtl ichen Ausarbeitung sind die Geräuscheinwirkung der auf das 

Plangebiet einwirkenden Schallquel len 

 
- Straßenverkehrslärm 

- Gewerbelärm 

- Landwirtschaft l icher Betr iebslärm 

 
zu ermitteln.  

 

Auf Basis der vor l iegenden Angaben zum Straßenverkehr mit den bekannten 

Schal lemissionen des Verkehrslärms werden die schal ltechnischen Einwir-

kung auf die geplanten Gebäude prognostiz iert  und nach der DIN 18005, 

Beiblatt  1, der 16. BImSchV und den baurechtl ichen Vorgaben der DIN 4109-

1, 2018 bewertet.   

 

Unter Beachtung der vorhandenen und genehmigten gewerbl ichen und land-

wirtschaft l ichen Akt ivitäten in der Nachbarschaft des Plangebiets s ind die 

daraus prognost iz ier ten Beurteilungspegel nach DIN 18005, Beiblatt  1 und 

TA-Lärm zu beurteilen. Zur Beurtei lung der Geräuschimmissionen durch die  
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Aussiedlungen im Süden des Plangebiets wird folgende Vorgehensweise ge-

wählt:  

 
-  Ortsbesicht igung des Standortes mit Aufnahme der Schal lausbreitungs-

bedingungen zu den gewählten maßgeblichen Immissionsorten. 

- Erstel lung eines digi talen, dreidimensionalen Geländemodel ls des Un-

tersuchungsbereichs mit Berücksicht igung der Topograf ie des Geländes, 

Gebäuden und ortsfester Anlagen. 

- Ermitt lung der Geräuschemissionen der einzelnen Anlagen, Tätigkeiten 

und Fahrbewegungen und Betr iebsweise auf dem Betr iebsgrundstück 

der zu bewertenden Anlage auf der Grundlage der Befragung, vorl iegen-

der Untersuchungsergebnisse, Literatur-  und Herstellerangaben sowie 

Erfahrungswerten.  

- Einarbeitung der Geräuschquel len des Betr iebs in das Geländemodel l 

und rechner ische Ermitt lung der Geräuschimmissionen al ler Betr iebsvor-

gänge auf dem Betr iebsgrundstück an den Immissionsorten, auf der Ba-

sis der Emissionswerte an einem Tag maximaler Auslastung, durch eine 

detai l l ierte Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO9613-2. 

- Beurtei lung der Geräuschsituat ion an den einzelnen Immissionsorten 

nach TA-Lärm. 

 
Im Rahmen der Untersuchung wird auf unter Nummer 3 genannten Grundla-

gen zurückgegrif fen. 

 

Für die geplanten Gebäude innerhalb des Plangebiets "Hochdorfer Straße 

14 - 16" werden die Anforderungen für die Dimensionierung des Schallschut-

zes gegen Außenlärm nach der DIN 4109-1, 2018 über die Festlegung der 

maßgebl ichen Außenlärmpegel def iniert .   

 

Es sol l überprüft  werden, ob auf das Plangebiet im Sinne des BImSchG und 

mitgeltenden Regelwerke, Verordnungen sowie Normen unter Zugrundele-

gung der geplanten Nutzung schädliche Umwelteinwirkungen, hier Geräu-

schimmissionen der öffent l ichen Verkehrswege, der bestehenden gewerbl i-

chen bzw. landwirtschaft l ichen Nutzungen einwirken. Ist dies der Fal l sol len 

in einem weiteren Schrit t  Maßnahmen aufgezeigt werden, mit denen ge-

sunde Wohnverhältnisse im Sinne der geltenden Regelwerke hergestel lt  

werden können.   
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Auf Basis der auf das Plangebiet einwirkenden und nach den geltenden Re-

gelwerken bewerteten Geräuschimmissionen wird ein Schal lschutzkonzept 

für die geplanten Gebäude innerhalb des Plangebiets erarbeitet.  Dieses ge-

währ leistet gesunde Wohnverhältnisse innerhalb der Wohngebäude und im 

Bereich der Außenwohnbereiche. Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse 

können grundsätzl ich folgende Schal lschutzmaßnahmen ergr i f fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen und den 

Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plangebietes 

unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schal lschutzmaßnahmen wie z. B. Schal lschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen innerhalb des Plangebietes bei Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schal lschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen bzw. freizeit l i-

chen Geräuscheinwirkungen) 

 
Nach einer eingehenden Prüfung und Bewertung der möglichen Schal l-

schutzmaßnahmen wird ein f inales Schutzkonzept für die geplanten Ge-

bäude innerhalb des Plangebiets erarbeitet,  das im Bebauungsplan "Hoch-

dorfer Straße 14 - 16" festzusetzen ist.  

 
 

2. Örtliche Situation 

 

Die Lage des Plangebiets kann dem Flurkartenausschnit t  in der Anlage 1.1  

und der Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Hochdorfer 

Straße 14 - 16" in der Anlage 1.2  entnommen werden. Die mögl ichen Ge-

bietsfestsetzungen innerhalb des Plangebiet s ind ebenfal ls in der Anlage 

1.2  dieser Immissionsprognose gekennzeichnet. 

 

Das Plangebiet wird öst l ich der Hochdorfer Straße und südl ich der beste-

henden Bebauung entlang der Gartenstraße in 67127 Rödersheim-Gronau. 

ausgewiesen. Im Osten und Süden des Plangebiets grenzen landwirtschaft-

l ich genutzte Flächen an. Weiter im Osten bef indet sich die Hofstelle der 

Familie Pino (Assenheimer Straße 13) und im Süden die Aussiedlung Krämer 

(Am Hochdorfer Weg 25).  
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Innerhalb des Plangebiets wird aufgrund der geplanten Bebauung die Art 

der baul ichen Nutzung auf sonstige Weise mit einem zulässigen Störpoten-

zial eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) festgesetzt werden. Die beste-

hende Bebauung in der Nachbarschaft ist  1- bis 3-geschossig, tei lweise mit 

ausgebautem Dachgeschoss, die geplante Bebauung ist 1- bis 3-geschos-

sig, tei lweise mit Dachgeschoss. Das Plangebiet und die nähere Umgebung 

können aus schal ltechnischer Sicht näherungsweise als eben bezeichnet 

werden. Die Geländehöhen werden bei der Erstel lung des dreidimensiona-

len, digitalen Geländemodells über eine Ascii-Datei des LVA - RLP berück-

sicht igt.  

 

Die Unter lagen der Anlagen 1.1ff  und die Ortsbesicht igung mit der Auf-

nahme der Gebäudehöhen in der Nachbarschaft des Bauvorhabens bi lden 

die Grundlage für das dreidimensionale digitale Geländemodel l,  das dem 

Lageplan in der Anlage 2  entnommen werden kann. 

 
 

3.  Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 
Dem schal ltechnischen Untersuchungsbericht l iegen folgende Planungsun-

terlagen zugrunde: 

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, Anlage 1.1 .  

 
-  Zeichner ischer Teil des Bebauungsplanes "Hochdorfer Straße 14 - 16", 

Anlage 1.2 .  

 
-  Verkehrsdaten 2021 vom LBM, Anlage 1.3 .  

 
-  Verkehrsuntersuchung Wohnanlage Hochdorfer Straße 14-16 - Rödersheim-Gronau, 

R+T Verkehrsplanung, 2025. 

 
-  Ortsbesicht igung der ört l ichen Situat ion.   
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3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Den Berechnungen und Beurtei lungen l iegen folgende Regelwerke zu-

grunde: 

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der letztgült igen Fas-

sung 

 
[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist  

 
[4] TA-Lärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm), vom 26. August 

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, 2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, 1990 

 
[7] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 

 
[8] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Jul i 2023 
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[9] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Schal ltechni-

sche Orient ierungswerte für die städtebaul iche Pla-

nung, 7-2023 

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018  

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[12] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[13] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 
[14] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[15] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[16] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 
[17] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im Freien,  

März 1997 

 
[18] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schallquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
[19] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwänden 

an Straßen, September 2008 

 
[20] Heft 3 Technischer Ber icht:  Lkw-Studie: zur Untersuchung der 

Geräuschemissionen durch logist ische Vorgänge von 

Lastkraftwagen, Hessisches Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie, 2024 
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[21] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von Frachtzen-

tren, Ausl ieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft 192, November 1995 

 
[22] Heft Nr. 275 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen von Tankstel len, August 1999 

 
[23] Heft Nr. 116 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emissionen von Tankstel len, Februar 1991 

 
[24] Heft Nr. 136 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Selbstbedienungswaschanla-

gen, Oktober 1992 

 
[25] Heft Nr. 73 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Autowaschanlagen und deren 

Nebeneinr ichtungen, Februar 1988 

 
[26] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Ent ladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen, Ausgabe 2000 

[27] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissionen 

 lärmstudie aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 

sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schr if ten-

reihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft  

89, 6. Ausgabe 2007 

 
[28] LAI Hinweise zur Auslegung der TA-Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA-Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017 

 
[29] Daga 2017 Schal lpegelanalyse von Be- und Ent ladevorgängen mit 

Palettenhubwagen und beladener Palette bei Lkw-Lo-

gist ikzentren, Ausgabe 2017 
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[30] Daga 2017 Untersuchung der Geräuschemissionen durch Ladevor-

gänge in Ladezonen von Discountern sowie an Wech-

selbrückenabstel lp lätzen von Logist ikunternehmen, 

Ausgabe 2017 

 
[31]  Bachelorarbeit  Hochschule Mittweida, Evaluierung der 

in der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (6. überarbei-

tete Auflage) genannten mitt leren Maximalpegel für die 

beschleunigte Abfahrt und das Türenschlagen von Pkw 

sowie Ableitung eines Handlungsleit fadens für die Ver-

wendung dieser Daten in Schal l immissionsprognosen, 

Herr Kar l Wolf,  Ausgabe 2021 

 
[32] Österreichischer Arbeitsr ing für Lärmbekämpfung, Fo-

rum Schall,  Emissionsdatenkatalog 12/2023 

 
[33] Heft 42-2000 - Integrat ion von Verkehrsplanung und 

räumlicher Planung Tei l 2: Abschätzung der Verkehrs-

erzeugung Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff,  Wiesbaden, 

2005 

 
[34] Handbuch Geräuscharme Logist ik, Fraunhofer IML, 

2024 

 
[35] Österreichischer Arbeitsr ing für Lärmbekämpfung, Fo-

rum Schall,  Praxislei t faden Schalltechnik in der Land-

wirtschaft 2013 

 
 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  schalltechnische Orientierungs-

werte, Immissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte  

 

Nach §50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „Bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-

gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädl iche Umweltein-

wirkungen … auf die ausschl ießl ich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

den Gebiete sowie auf sonst ige schutzbedürft ige Gebiete, insbesondere öf-

fent l ich genutzte Gebiete, …, Freizeitgebiete … und öffent l ich genutzte Ge-

bäude, so weit  wie mögl ich vermieden werden. ….“  
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Die Bundesregierung erlässt nach §43 bzw. §48 Bundesimmissionsschutz-

gesetzes Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschr if ten, nach denen die 

Verkehrslärmeinwirkungen zu berechnen und zu beurteilen sind.  

 

Nach §41 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „(1) Bei dem Bau oder 

der wesentl ichen Änderung öffent l icher Straßen sowie von Eisenbahnen, 

Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen ist unbeschadet des § 50 si-

cherzustel len, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind.  

 

(2) Absatz 1 gi lt  n icht,  soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Ver-

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.“  

 

Diese Vorgabe der Beurtei lung des Verkehrslärms wird auf Bewertung der 

auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche übertragen. 

 

Verkehrslärm: 

Dem Plangebiet wird aufgrund der vor l iegenden Unterlagen nach §4 der 

BauNVO die Schutzbedürft igkeit  vergleichbar einem Al lgemeinen Wohnge-

biet (WA) zugeordnet. Es sol l aus schalltechnischer Sicht untersucht und 

bewertet werden, ob das Plangebiet ohne zusätzl iche Schallschutzmaßnah-

men als Al lgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden kann bzw. welche 

Schal lschutzmaßnahmen erforder l ich sind. Zur Schaffung gesunder Wohn-

verhältnisse können folgende Schal lschutzmaßnahmen ergr if fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen und den 

Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plangebietes 

unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schal lschutzmaßnahmen wie z. B. Schal lschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen bei Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schal lschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen)  
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Bei der städtebaul ichen Planung gibt es für die im Bebauungsplan "Hoch-

dorfer Straße 14 - 16" genannten Gebietseinstufung Allgemeines Wohnge-

biet nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 folgende schal ltechnischen Orientie-

rungswerte (SOW): 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 (45) dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll  der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öffent l icher Be-

tr iebe gelten. Der höhere Wert gilt  danach für die Geräuscheinwirkung des 

öffent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms.  

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schal ltechnischen Orientierungs-

werte (SOW) ist wünschenswert,  um die mit der Eigenart des betreffenden 

Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbe-

läst igung zu erfüllen.  In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhan-

dener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-

sen sich die Orient ierungswerte oft  nicht einhalten.  

 

Eine eventuell erforderl iche Schal lpegelminderung sol l entsprechend der 

heranzuziehenden Lärmschutzsystemat ik des Bundesimmissionsschutzge-

setzes in erster Linie durch akt ive Schallschutzmaßnahmen herbeigeführt 

werden, da nur diese in der Lage sind auch den Außenwohnbereich ange-

messen zu schützen. 

 

Geräusche, die auf die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die nach 

Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschreitungen 

der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwegen ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen erschließen sich i.S.d. Te-

nors der Rechtsprechung bis zu den geltenden Immissionsgrenzwerten 

(IGW) der 16. BImSchV einer angemessenen Abwägung.  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 
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Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau oder 

wesentl icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betroffenen 

Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte vorran-

gig Anspruch auf akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht ausreicht 

bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf passiven Lärmschutz haben. 

 

Wenn akt ive Schallschutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mögl ich sind, s ind für die geplante Bebauung passive Lärmschutzmaßnah-

men nach DIN 4109-1, 2018, abhängig von der Nutzung der Räume, festzu-

setzen.  

 

Gewerbelärm. landwirtschaftl icher Lärm: 

Bei der Ermitt lung und Bewertung der Geräuscheinwirkungen auf das Plan-

gebiet gewerblicher Anlagen  s ind neben den Anforderungen der DIN 

18005, siehe oben unter Verkehrslärm, auch die die immissionsschutzrecht-

l ichen Anforderungen der TA-Lärm zu berücksicht igen. Dabei gelten am 

Tage folgende Beurtei lungszeiten:  

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für  Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Entgegen den Orientierungswerten der DIN 18005, bei der in der Nachtzeit  

eine Beurtei lungszeit  von 8 Stunden gi lt ,  muss nach TA-Lärm in der Nacht 

die für die Lärmimmissionen ungünstigste Stunde betrachtet werden. 

 

Die Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm für betragen für gewerbl iche Geräu-

sche.  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
Die Immissionsr ichtwerte sind vor zu öffnenden Fenstern von schutzbedürf-

t igen Räumen im Sinne der DIN 4109-1,  2018 Nummer 3.16 (Aufenthalts-

räume) zwingend einzuhalten. Die TA-Lärm kommt in den der Bauleitplanung  
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nachfolgenden Objektgenehmigungsverfahren zur Anwendung, so dass eine 

Planung nur vollz iehbar bleibt,  soweit sie im Vorgrif f  bereits diese Richt-

werte angemessen berücksicht igt.  Dies gi lt  insbesondere im vorl iegenden 

Fal l eines Bebauungsplans.  

 

In Ermangelung entsprechender Verordnungen zur Beurteilung der Einwir-

kung der Geräusche die von landwirtschaft l ichen Betr iebsstätten ausgehen 

wird hier auch die TA-Lärm als weitere Erkenntnisquelle zu Grunde gelegt.  

 

 

3.4 Weitere Vorgaben der TA-Lärm 

 

Der Beurtei lung nach TA-Lärm liegen am Tage und in der Nacht folgende 

Beurtei lungszeiten zu Grunde: 

 

-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete d bis f  nach Punkt  6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  22.00 Uhr bis 06.00 Uhr Nachtzeitraum, ungünstigste Stunde. 

 

Nach TA-Lärm Nummer 6.1, letzter Absatz, dürfen Spitzenpegel die gelten-

den Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm Nummer 6.1 im Tagzeitraum um bis 

zu 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) überschreiten. 

 

Im Hinbl ick auf den durch den Betr ieb der zu beurteilenden Anlage hervor-

gerufenen Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der TA-

Lärm folgende Betrachtung erforderl ich: 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten c bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art so weit  wie möglich vermindert werden, soweit  

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen  
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-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 
Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TA-Lärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs so weit  wie 

mögl ich vermindert werden. 

 

Zuschlag für Ton- und Informationshalt igkeit :  

Für die Tei lzeiten, in denen in den zu beurtei lenden Geräuschimmissionen 

ein oder mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informa-

t ionshalt ig ist,  ist  je nach Auffäl l igkeit  ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzu-

setzen. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vorl iegen, ist von 

diesen auszugehen. Die Tonhalt igkeit  eines Geräusches kann auch mess-

technisch bestimmt werden (DIN 45681). 

 

Zuschlag für Impulshaltigkeit:  

Bei Prognosen ist für  die Teilzeiten, in denen das zu beurtei lende Geräusch 

Impulse enthält ,  je nach Störwirkung ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzuset-

zen. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vor l iegen, ist von 

diesen auszugehen. Bei Geräuschimmissionsmessungen ergibt sich der Im-

pulszuschlag K I  für die jewei l ige Tei lzeit  aus der Dif ferenz der nach dem 

Takt-Maximalpegelverfahren gemessenen Mittelungspegel und den äquiva-

lenten Dauerschallpegeln: K I  = LA FT e q  -  LA e q  [dB].  

 

Meteorologiekorrektur Cmet:  

Die verschiedenen Witterungsbedingungen sind gemäß DIN ISO 9613-2, 

Gleichung 6 durch die Meteorologiekorrektur Cm et  zu berücksicht igen. Es 

wird ein Langzeit-Beurtei lungspegel gebi ldet,  welcher die Windrichtungsver-

tei lung berücksicht igt.  Das Cm e t  wird vom berechneten Mittelungspegel (er-

mittelt  für schallausbreitungsgünst ige Witterungsverhältnisse) abgezogen. 

Bei Abständen bis zu 100 m ist die Meteorologiekorrektur in der Regel gleich 

Null.  Korrekturwerte von 3 dB werden nur selten überschr it ten. Die Korrektur 

(Verminderung des Beurtei lungspegels) ist  umso größer, je geringer der Zei-

tantei l während eines Jahres ist,  in dem das Anlagengeräusch am Immissi-

onsort ohne wesent l iche Abschwächung durch Witterungseinf lüsse einwirkt.   
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Die Meteorologiekorrektur Cm e t  wird nicht angewendet, es wird immer in 

Richtung des Immissionsortes von der Schal lquelle aus mit  Mitwind gerech-

net. 

 

Seltene Ereignisse:  

Die TA Lärm definier t  seltene Ereignisse als besondere Vorkommnisse, die 

an nicht mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 

an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden statt f in-

den. Hierfür sind höhere Immissionsr ichtwerte festgelegt. Sie betragen au-

ßerhalb von Industr iegebieten außen tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). 

Kurzzeit ige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte in Gewerbe-

gebieten tags/nachts um maximal 25 / 15 dB(A) und in allen anderen Gebie-

ten tags/nachts um maximal 20 / 10 dB(A) überschreiten.  

 

Ausnahmeregelung für Notsituationen:  

Soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffent l iche Sicherheit  und Ord-

nung oder zur Abwehr eines betr iebl ichen Notstandes erforderl ich ist,  dürfen 

die Immissionsr ichtwerte überschr it ten werden. Ein betr iebl icher Notstand 

ist ein ungewöhnliches, nicht voraussehbares, vom Wil len des Betreibers 

unabhängiges und plötzl ich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines un-

verhältnismäßigen Schadens mit s ich br ingt.  

 

 

4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Verkehrsdaten sowie ge-

werblichen und landwirtschaft l ichen Nutzungen und die daraus berechneten 

Geräuschemissionen nach werden in ein dreidimensionales, digitales Ge-

ländemodel l eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquel le  

 
-  Straßenverkehrslärm 

- Gewerbelärm 

- Landwirtschaft l icher Betr iebslärm 

 
ausgehenden Schal lemissionen berechnet und deren Schal l immissionen auf 

das Plangebiet prognostiz iert .    
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4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital is ierte Geländemodel l (Simulat ionsmodel l)  in 

Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es werden im Detail unter  anderem fol-

gende, die Immissionsprognose beeinf lussende Parameter, berücksicht igt.  

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiese, Acker) oder ref lekt ierend 

(Asphalt-,  Pf lasterbelag) 

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe in der Nachbar-

schaft des Plangebiets 

-  Wände, Wälle 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der Immissionsorte gemäß der geplanten Geschosse an den  

Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen  
 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet.  

 

Die geplante Bebauung innerhalb des Plangebiets wird in Größe und Lage 

bei der Immissionsprognose nicht berücksicht igt.  Dies ist begründet in der 

Tatsache, dass die zeit l iche Abfolge der Bebauung derzeit  nicht bekannt ist,  

die mögl ichen Bauvorhaben werden ggf.  nicht als gesamter Baukörper in-

nerhalb kurzer Zeit  err ichtet.  Daher können die mögl ichen Abschirmungen 

und Reflekt ionen durch die mögl iche Bebauung innerhalb des Plangebiets 

selbst nicht zusätzl ich bei der Schallausbreitung berücksicht igt werden.  

 

Grundlage für die Immissionsprognose ist der Lageplan des dreidimensio-

nalen, digital is ierten Geländemodel ls (Simulat ionsmodell)  in Anlage 2 .  Die-

sem Lageplan ist zu entnehmen, dass die in der Nachbarschaft des Bauvor-

habens angrenzende Bebauung, welche abschirmend bzw. ref lekt ierend 

wirkt,  in das dreidimensionale digitale Geländemodell  (Simulat ionsmodel l)  

eingearbeitet wurde. Die Geländehöhe im Bereich des Bauvorhabens und  
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der Umgebung wurde ebenfalls in das Geländemodell  über eine Asci i-Datei 

des LVA – RLP eingearbeitet.  

 

 

Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len Geländemodel l  

 

 

4.2 Straßenverkehr  

 

Die Daten der Verkehrszählung auf den umliegenden Landesstraßen sind 

aus dem Zählergebnis des LBM von 2021 in der Anlagen 1.3  zu dieser Im-

missionsprognose zu entnehmen. Die Emissionsgröße nach RLS-19 ist der 

A-bewertete, längenbezogene Schal l leistungspegel L´W A  e ines Fahrstreifen-

stücks in dB(A). 

 
 
Die RLS19 kennt drei unterschiedliche Fahrzeugarten: Pkw, leichte und 

schwere Lkw. Motorräder können zusätzl ich berücksicht igt  werden. Der 

Schal l leistungspegel der jeweil igen Quel le wird mit bis zu vier  addit iven  
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Größen für die Straßendeckschichtkorrektur, die Längsneigungskorrektur, 

die Knotenpunktkorrektur und den Mehrfachref lexionszuschlag berechnet. 

Weiterhin wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf dem Straßenab-

schnit t  berücksicht igt.  

 
Der Schalleistungspegel je Kfz berechnet sich nach:  

 
 

Der Grundwert des Schall le istungspegels wird ermittelt  gemäß: 

 

mit folgenden Emissionsparametern je Fahrzeuggruppe: 

 

 

 
Nach RLS-19 sind, fal ls keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungs- 

Straßentypen Ergebnisse vor l iegen, folgende Standardwerte für die stündl i-

che Verkehrsstärke M in Kfz/h und der Anteile p1 bzw. p2 in Abhängigkeit  

vom DTV des genannten Straßentyps zu verwenden.  
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Für folgende Straßenoberf lächen stehen Korrekturwerte getrennt nach Pkw 

Straßenoberf läche und Lkw und Geschwindigkeitsbereichen zur Verfügung. 

 

 

 
Es wird auf der sicheren Seite l iegend nicht ger if felter Gussasphalt  zu 

Grunde gelegt.  
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Bei Pf lasterbelägen wird nicht zwischen den verschiedenen Fahrzeuggrup-

pen unterschieden: 

 

 
 

 

4.2.1 Verkehrsdaten K19 im Bereich von Rödersheim-Gronau 

 

Die Verkehrsdaten werden der Verkehrsstärkenkarte des LBM von 2021 

entnommen, siehe Anlage 1.3.  

 

Diesem Ausschnit t  aus der Darstel lung der Straßenbelastung 2021 ist der 

DTV und der Lkw-Antei l zu entnehmen. Auf dem Abschnit t  der K19 im Be-

reich von Rödersheim-Gronau l iegt ein DTV20 2 1  von 2.856 Kfz/d und ein SV 

von 2% vor. Hochgerechnet auf das Jahr 2035 wird bei einer Steigerung des 

Verkehrsaufkommens von 1,0 %/a ein DTV von 3.283 Kfz/d erwartet.  Der 

Lkw-Anteil von 66 Kfz/d wird unter Beachtung der Tabelle 2 der RLS19 auf 

den Tagzeitraum und Nachtzeitraum umgerechnet.  

 

Damit werden folgende, nach der geltenden RLS19 Verkehrsdaten berech-

net. 

 
 DTV2 0 35  = 3.283 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 0,7 % p2 , t a g  = 1,2 % 

 p1 ,n a ch t  = 1,2 % p2 ,n a ch t  = 1,5 % 

 
Weitere Verkehrsdaten der maximalen Stundenwerte können der Ver-

kehrszählung R+T Verkehrsplanung von 2025 entnommen werden. 

 

Die Verkehrszählung an der Ecke Hauptstraße / Hochdorfer Straße ergab 

ein Verkehrsaufkommen in der morgendlichen Spitzenstunde von ca. 203 

Kfz und in der abendlichen Spitzenstunde von ca. 229 Kfz.   
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Damit lässt s ich überschläglich der DTV ermitteln zu ca. 2300 Kfz, was nied-

r iger als die Zählung des LBM in dem maßgebl ichen Streckenabschnit t  der 

K19 ist.  Es wird mit dem höheren Verkehrsaufkommen weitergerechnet.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf  der K19 beträgt im immissionsre-

levanten Bereich innerorts 50 km/h und außerorts 100 km/h.  Die Lage der 

immissionsrelevanten Verkehrswege im Bestand sind der Anlage 2.1  zu  

dieser Immissionsprognose zu entnehmen. Die Mehrfachref lekt ion wird be-

rechnet zu 0 dB. 

 

 

4.2.2 Verkehrsdaten Hochdorfer Straße Rödersheim-Gronau 

 

Die Verkehrsdaten werden der Verkehrszählung R+T Verkehrsplanung 

von 2025 entnommen. 

 

Auf dem Abschnit t  der Hochdorfer Straße von der Hauptstraße nach Süden 

ergab die Verkehrszählung ein Verkehrsaufkommen in der morgendl ichen 

Spitzenstunde von ca. 12 Kfz und in der abendl ichen Spitzenstunde von ca. 

19 Kfz. Damit lässt s ich überschläglich der DTV ermitteln zu ca. 190 Kfz.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf  der Hochdorfer Straße beträgt im 

immissionsrelevanten Bereich innerorts 30 km/h. Die Lage der immissions-

relevanten Verkehrswege im Bestand sind der Anlage 2.1  zu dieser Immis-

sionsprognose zu entnehmen. Die Mehrfachref lekt ion wird berechnet zu 0 

dB. 

 

4.2.3 Verkehrsdaten A65 im Bereich von Dannstadt bis L528 

 

Die Verkehrsdaten werden der Verkehrsstärkenkarte des LBM von 2021 

entnommen, siehe Anlage 1.3.  

 

Diesem Ausschnit t  aus der Darstel lung der Straßenbelastung 2021 ist der 

DTV und der Lkw-Antei l zu entnehmen. Auf dem Abschnit t  der A65 im obigen 

Bereich l iegt ein DTV2 0 2 1  von 40.526 Kfz/d und ein SV von 13% vor.  
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Hochgerechnet auf das Jahr 2035 wird bei einer Steigerung des Verkehrs-

aufkommens von 1,0 %/a ein DTV von 46.548 Kfz/d erwartet.  Der Lkw-Antei l  

wird unter Beachtung der Tabel le 2 der RLS19 auf den Tagzeitraum und 

Nachtzeitraum umgerechnet.  

 

Damit werden folgende, nach der geltenden RLS19 Verkehrsdaten berech-

net. 

 
 DTV2 0 35  = 46.548 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 2,4 % p2 , t a g  = 8,7 % 

 p1 ,n a ch t  = 8,0 % p2 ,n a ch t  = 19,9 % 

 

 

4.2.4 Verkehrsdaten L530 im Bereich von Meckenheim bis A65 

 

Die Verkehrsdaten werden der Verkehrsstärkenkarte des LBM von 2021 

entnommen, siehe Anlage 1.3.  

 

Diesem Ausschnit t  aus der Darstel lung der Straßenbelastung 2021 ist der 

DTV und der Lkw-Antei l zu entnehmen. Auf dem Abschnit t  der A65 im obigen 

Bereich l iegt ein DTV2 0 2 1  von 7.092 Kfz/d und ein SV von 4% vor. Hochge-

rechnet auf das Jahr 2035 wird bei einer Steigerung des Verkehrsaufkom-

mens von 1,0 %/a ein DTV von 8.152 Kfz/d erwartet.  Der Lkw-Antei l wird 

unter Beachtung der Tabelle 2 der RLS19 auf den Tagzeitraum und Nacht-

zeitraum umgerechnet. 

 

Damit werden folgende, nach der geltenden RLS19 Verkehrsdaten berech-

net. 

 
 DTV2 0 35  = 8.152 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 1,5 % p2 , t a g  = 2,4 % 

 p1 ,n a ch t  = 2,4 % p2 ,n a ch t  = 2,9 % 
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4.2.5 Verkehrszunahme durch das Plangebiet 

 

In der Verkehrsuntersuchung der R+T Verkehrsplanung wird von einem zu-

sätzl ichen Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet von DTV = 286 Kfz aus-

gegangen. Hiervon sind 272 der Pkw-Klasse und 14 (4,9%) der SV-Klasse 

zuzuordnen. Damit ergeben sich folgende Mehrverkehre auf den umliegen-

den Straßen. 

 

Hochdorfer Straße Pkw: 

Summe gesamt:  190 +272  = 462 Pkw 

 
Hochdorfer Straße SV: 

Summe gesamt:  1 +14  = 15 SV 

 

K19 Straße Pkw: 

Summe gesamt:  2799 +272  = 3071 Pkw 

 
K19 Straße SV: 

Summe gesamt:  57 +14  = 71 SV 

 

Mit diesem zusätzlichen Verkehrsaufkommen berechnen sich die Verkehrs-

mengen auf den umliegenden Verkehrswegen wie folgt:  

 

Hochdorfer Straße 

 
 DTV2 0 35  = 510 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 1,4 % p2 , t a g  = 1,4 % 

 p1 ,n a ch t  = 1,9 % p2 ,n a ch t  = 1,9 % 

 

K19 

 

 DTV2 0 35  = 3.596 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 0,8 % p2 , t a g  = 1,4 % 

 p1 ,n a ch t  = 1,4 % p2 ,n a ch t  = 1,7 % 
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4.2.6 Zusammenfassende Darstellung der Straßen  

 

Dem Bild 2  kann die Bezeichnung der Straßen entnommen werden. 

 

 

Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Straßen  

 

Dem Bild 3  kann die Lage der Straßen im Simulat ionsmodel l entnommen 

werden. 

 

 
Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Straßen  
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In der folgenden Tabelle 1  sind die Straßendaten zusammenfassend darge-

stel lt .   

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Eingangsdaten Straße 
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4.3 Landwirtschaftl iche Geräuschquellen 

 

Die landwirtschaft l iche Geräuscheinwirkung auf das Plangebiet wird durch 

die Landwirtschaft l iche Hofstel le Krämer, Am Hochdorfer Weg 25 und die 

Landwirtschaft l iche Hofstelle Pino, Asselheimer Landstraße 13 bestimmt. 

Zur Beurtei lung der Geräuschimmissionen durch den Betr ieb der zu beurtei-

lenden landwirtschaft l iche Anlage wird folgende Vorgehensweise gewählt:  

 
-  Ortsbesicht igung des Standortes mit Aufnahme der Schal lausbreitungs-

bedingungen zu den gewählten maßgeblichen Immissionsorten. 

- Erstel lung eines digi talen, dreidimensionalen Geländemodel ls des Un-

tersuchungsbereichs mit Berücksicht igung der Topograf ie des Geländes, 

Gebäuden und ortsfester Anlagen. 

- Ermitt lung der Geräuschemissionen der einzelnen Anlagen, Tätigkeiten 

und Fahrbewegungen und Betr iebsweise auf dem Betr iebsgrundstück 

der zu bewertenden Anlage auf der Grundlage der Befragung, vorl iegen-

der Untersuchungsergebnisse, Literatur-  und Herstellerangaben sowie 

Erfahrungswerten.  

- Einarbeitung der Geräuschquel len des Betr iebs in das Geländemodel l 

und rechner ische Ermitt lung der Geräuschimmissionen al ler Betr iebsvor-

gänge auf dem Betr iebsgrundstück an den Immissionsorten, auf der Ba-

sis der Emissionswerte an einem Tag maximaler Auslastung, durch eine 

Schal lausbreitungsrechnung nach DIN ISO9613-2 (detai l l ierte Berech-

nung).  

 

 

4.3.1 Hofstelle Pino 

 

Die Hofstel le Pino besteht aus mehreren Wohn- und Betr iebsgebäuden, wo-

bei die Hallen im südl ichen Bereich des Betr iebsgeländes entlang der öst l i-

chen, südl ichen und westl ichen Grundstücksgrenze vergleichbar einem 

Dreiseithof angeordnet sind. Von den beiden Wohngebäuden im nördl ichen 

Bereich der Hofstelle gehen nach der Betr iebsbeschreibung des Betr iebsin-

habers keine immissionsrelevanten Geräusche aus. 

 

Die Hofstelle und die Hal len haben die Zufahrt über ein Tor an der nördli-

chen Grundstückgrenze zur Assenheimer Straße. Eine weitere Abstellhalle 
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für unterschiedliche Anhänger bef indet sich im Süden der Hofstel le paral lel 

zum Feldweg. Eine weitere Halle ist öst l ich davon geplant (Breite Ost-West 

ca. 30m und Tiefe ca. 17m bei einer Höhe von 4-5 Metern), in der 4 weitere 

Anhänger bzw. landwirtschaft l iche Fahrzeuge abgestel lt  werden können. Die 

Hofstelle wird auch entlang der Ostfassade, und der Südfassade zwischen 

der Assenheimer Straße und dem Feldweg umfahren.  

 

Zwischen dem Feldweg und der Westfassade der Hofstel le ist ent lang des 

Feldwegs ein Bereich zur Abstellung von Fahrzeugen und Fahrzeuganhä-

ngern. Hier stehen auch die beiden stat ionären Kühlcontainer, in die Feld-

früchte eingelagert werden. 

 

Im Innenhof in der Südwestecke befindet  sich eine Wasserentnahmestelle, 

um Spritzen zu befül len oder Maschinentei le mit einem Schlauch von Erde 

zu reinigen.  

 

Die Zu- und Abfahrt auf die Assenheimer Straße kann als „Saubere Seite“ 

bezeichnet werden, sie ist dem Kundenverkehr (Verkauf über Selbstbedie-

nungsstand) sowie dem Betr iebseigenen Pkw-Verkehr und den in den 

Scheunen abgestel lten landwirtschaft l ichen Fahrzeugen vorbehalten. Die 

Zu- und Abfahrt vom Betr iebsgelände auf den west l ichen Feldweg sowie die 

Umfahrung der Hal len kann als „schmutzige Seite“ bezeichnet werden, hier-

über erfolgen vorwiegend die Fahrbewegungen der landwirtschaft l ichen 

Fahrzeuge. 

 

Fahrbewegungen Fahrzeuge: 

Je nach Wetterlage in der Hauptarbeitszeit  von Februar bis September wer-

den in der ungünst igsten Nachtstunde von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr die die 

Spritzarbeiten durchgeführt bzw. mit einer Erntemaschine aus dem Hofbe-

reich und zusätzlich mit bis zu zweit  Traktoren und Anhänger von der Fläche 

öst l ich der Hofstel le abgefahren. Die Spr i tze wird in der ungünstigen Nacht-

stunde vor 06.00 Uhr im Hofbereich gefüll t ,  dann erfolgt die Abfahrt über die 

Assenheimer Straße. Die Fahrzeuge für den Ernteeinsatz sind am Tag zuvor 

soweit vorbereitet worden, dass direkt abgefahren werden kann.  
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Bei den vorbereitenden Arbeiten sind das Starten der Traktoren, kurze Ran-

gierbewegungen und der Anbau der Arbeitsgeräte innerhalb der Hal len bzw. 

im Bereich des Innenhofs und auch an der neu geplanten Hal le im Süden 

der Hofstel le und dann das Abfahren zu berücksicht igen, bei der Zufahrt zur 

Hofstelle ist das Abstel len und ggf. Abkoppeln der Anhänger auf den Flä-

chen und in den Hal len südl ich der Hofstel le und innerhalb des Innenhofs 

sowie öst l ich der Hofstel le zu berücksicht igen.  

 

Im Rahmen der tägl ichen Feldarbeit  fahren die Traktoren dann in der Regel 

nach 06.00 Uhr von dem Betr iebsgelände ab und vor 18.00 Uhr, spätestens 

20 Uhr wieder zu. Es kann auch Vorkommen, dass noch bis 22.00 Uhr land-

wirtschaft l iche Fahrzeuge zufahren, selten eine Spritze auch nach 22.00 

Uhr, die maßgebl iche Nachtstunde bleibt aber die Zeit  von 05.00 Uhr bis 

22.00 Uhr. 

 

Folgende Schal lquel len werden in Zusammenhang mit den Fahrbewegungen 

auf dem Betr iebsgrundstück aufgrund des Landwirtschaftsbetr iebs berück-

sicht igt.  

 

Ungünstige Nachtstunde von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr: 

Starten und abfahren von 2 Traktoren abgestel lt  öst l ich der Hallen zur As-

senheimer Straße hin, Starten und abfahren von einem Traktor oder Ernte-

maschine in der südlichen Hal le, Ausfahrt aus der Hal le über den Hof auf 

die Assenheimer Straße. Berücksicht igung von 5 Minuten Leerlaufbetr ieb 

außerhalb der Hal len al ler Traktoren. Zufahrt von einem Pkw (ggf. auch 9-

Sitzer) der die Fremdarbeiter bringt und welcher im Hofbereich abgestel lt  

wird.  

 

Zeiten innerhalb erhöhter Empfindlichkeit von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

und 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr.  

Zu- und Abfahrt von 10 Traktoren, je Traktor 5 Minuten Leerlaufzeit  sowie 

ein Halte- und Startvorgang. Davon f inden 2 Fahrbewegungen im Hofbe-

reich-Assenheimer Straße statt .  Sechs Fahrbewegungen fahren über den 

west l ichen Feldweg zu, rangieren Anhänger in die bestehende und geplante 

Halle und werden dort abgestel lt .  Weitere 4 Fahrbewegungen erfolgen als 

Umfahrung der Gebäude im Süden zwischen Assenheimer Straße im Osten 

und Feldweg im Westen mit Start- und Stopp der Fahrzeuge im Osten der 
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Hallen. Zusätzl ich werden 6 Pkw-Zu- und Abfahrten im Innenhof berücksich-

t igt.  

 

Zeiten außerhalb erhöhter Empfindlichkeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 

Zu- und Abfahrt von 20 Traktoren, je Traktor 5 Minuten Leerlaufzeit  sowie 

ein Halte- und Startvorgang. Davon f inden 4 Fahrbewegungen im Hofbe-

reich-Assenheimer Straße statt .  Zwölf Fahrbewegungen fahren über den 

west l ichen Feldweg zu, rangieren Anhänger in die bestehende und geplante 

Halle und werden dort abgestel lt .  Weitere 8 Fahrbewegungen erfolgen als 

Umfahrung der Gebäude im Süden zwischen Assenheimer Straße im Osten 

und Feldweg im Westen mit Start- und Stopp der Fahrzeuge im Osten der 

Hallen. Zusätzl ich werden 12 Pkw-Zu- und Abfahrten im Innenhof berück-

sicht igt.  

 

Für die Startgeräusche von Traktoren und Schleppern werden die Schal l-

le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 2  in Ansatz gebracht.  

 

Tabelle 2:  Startgeräusche der Schlepper und deren Dauer nach 

[20,21,27]  

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 94 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 2  ergibt sich für einen Startvorgang je Schlepper ein auf die 

Stunde bezogener Schall le istungspegel von  

 

 Lw , A , 1 h  = 78,4 dB(A).  

 
Das Fahrgeräusch ausgehend von dem Fahrweg eines Traktors auf dem Be-

tr iebsgelände wird nach [35] mit einem lin ien- und stundenbezogenen 

Schal l leistungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.    
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Der Leer lauf eines Traktors wird nach [20, 21] angenommen zu 

 
 Lw , A  = 94 dB(A). 

 

Mit den oben angesetzten Fahrbewegungen wird die Berechnung der 

Schal labstrahlung der reinen Fahrbewegungen der Hofstel le durchgeführt.  

 

Die Arbeiten innerhalb der hallen können gegenüber den Arbeiten außerhalb 

der hallen vernachlässigt werden. 

 

Die Berechnung der Parkierungsgeräusche der Pkw wird nach Abschnit t  

8.2.1 der Parkplatzlärmstudie [27] als so genanntes „zusammengefasstes 

Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit  folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + KD  + KS t r O  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz (ein-

schl ießl ich Durchfahrantei l)  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

KD  = 2,5 lg (f  ·  B - 9) dB(A); Durchfahrtsantei l  

KS t r O  = Zuschlag für unterschiedl iche Fahrbahnoberf lächen  

f  = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Stel lp latzanzahl 

 

Kp A  = 0 dB(A) Zuschlag Parkplatzart,   

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag  

KS t r O  = 0,5 dB(A) ebenes Pf laster 
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Befüllen der Spritzen: 

Es werden die identischen Berechnungsansätze wie bei einer Traktorabfahrt 

aus dem Hof angesetzt.  Zusätzl ich wird der Leerlaufbetr ieb des Traktors 

beim Anrühren des Spritzmittels mit einer Dauer von 30 Minuten im Bereich 

des Wasseranschlusses und der zusätzl iche Rangierbetr ieb im Innenhof be-

rücksicht igt.  In der Südwestecke des Innenhofes befindet s ich an der Fas-

sade eine Wasserentnahmestelle, um Spritzen zu befüllen. Es wird ange-

nommen, dass im Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr bis zu 2 

Spritzen und in den Zeiten erhöhter Empfindl ichkeit  sowie in der ungüns-

t igsten Stunde in der Nachtzeit  zusätzl ich eine Spr itze befül lt  werden. 

 

Neben den Fahrwegen sowie Start- und Haltegeräuschen wird für die große 

Spritze eine Leerlaufzeit  des Traktors von 30 Minuten berücksicht igt.  

 

Betrieb der beiden Kühlcontainer: 

Westl ich der Scheunen auf dem Betr iebsgelände zwischen der Scheune und 

dem Feldweg stehen zwei Kühlcontainer. Diese Kühlcontainer werden zur 

Zwischenlagerung der Feldfrüchte bis zu 10 Stunden im Tagzeitraum in Be-

tr ieb genommen. Nach Auskunft der Firma Thermoking unterschreitet der 

Schal l leistungspegel beim Betr ieb des Kühlcontainers von  

 
 Lw , A  = 91 dB(A) 

 
im Regelbetr ieb immer. 

 

Zur Beladung des Kühlcontainers werden 8 Traktorfahrten im Tagzeitraum 

außerhalb der Ruhezeiten berücksicht igt ,  wobei je die Hälf te der Traktoren 

von Osten bzw. von Süden zu und wieder abfährt.  Je Traktor werden 5 Mi-

nuten Leerlaufzeit  sowie ein Halte- und Startvorgang bei der Immissions-

prognose berücksicht igt.  

 

Die Ent ladung der Anhänger der Traktoren mit Feldfrüchten und Einlagerung 

in den Kühlcontainer sowie die Auslagerung der Feldfrüchte aus dem Kühl-

container und die Beladung der Lkw erfolgt im Freien in der Regel mit einem 

Dieselstapler im Tagzeitraum zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr.  
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Die Fahrgeräusche des Diesel-Staplers berechnen sich nach einer Auskunft 

des Forums Schal l zu bezogen auf einen Zeitraum von 1 Stunde und einen 

Meter Fahrweg zu 

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m.  

 
Nach den messtechnischen Untersuchungen im Rahmen einer Diplomarbeit  

an der Universität Stuttgart wurden diese Emissionspegel bestät igt.  Es 

wurde weiterhin er läutert,  dass bei nicht klapperndem Transportgut und Ga-

beln, sich zwar ein Taktmaximalpegel errechnen lässt,  dieser aber in erster  

Linie auf die kurzen Messinterwal le und das Beschleunigen zurückzuführen 

ist und daher im Sinne der TA-Lärm nicht als Impulszuschlag zu werten ist.   

 

Das Lasthubgeräusch bei einem Diesel-Stapler berechnet sich nach einer 

Auskunft des Forums Schal l zu bezogen auf einen Zeitraum von 1 Stunde 

zu  

 
 Lw , A , 1 h  = 75 dB(A).  

 
Auch hier kann zusätzlich auf die obigen Messungen im Rahmen der Diplo-

marbeit  verwiesen werden, die zu keinem anderen Ergebnis kommt. Die Be-

zeichnung Lasthub beinhaltet al le Vorgänge einschl ießl ich des Schleifens 

über die Ladef läche und das Absetzen auf derselben sowie das Stoßen mit 

der Staplergabel an den Lkw oder das Ladegut (Paletten, Git terboxen, etc.).   

 

Bei der Schallabstrahlung der Lade- und Fahrgeräusche werden die Be-

tr iebsgeräusche des Diesel-Staplers im Freien für 4 Stunden berücksicht igt.  

Bei einer mitt leren Fahrgeschwindigkeit  über die Betr iebszeit  von 0,5 km/h 

werden in 4 Stunden 2.000 Meter auf dem Betr iebsgelände zurückgelegt 

woraus sich ein Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 95 dB(A). 

 
berechnen lässt.  Im Tagzeitraum werden in der Betr iebszeit  100 Lasthübe 

bei Einlagern der Feldfrüchte und nochmals 100 Lasthübe beim Beladen der 

Lkw berücksicht igt,  woraus sich ein Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 98 dB(A).  
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berechnen lässt.  Diese Schal l le istungspegel werden auf dem Betr iebsge-

lände im Bereich der Kühlcontainer angesetzt.  

 

Auf der sicheren Seite l iegend werden je 2 Lkw-Zu- und Abfahrten zu den 

Kühlcontainern auf dem Betr iebsgrundstück über den westl ich verlaufenden 

Feldweg berücksicht igt.  Die Lkw drehen auf dem Grundstück südlich der 

Kühlcontainer und halten in der Regel paral lel zu Feldweg im Bereich der 

Kühlcontainer. Nach der Beladung des Lkw fährt dieser wieder über den 

Feldweg nach Norden ab. Der Immissionsprognose werden bei den Lkw-Be-

wegungen folgende Tei lschallquel len zugrunde gelegt:  

 

 Fahrgeräusche 

 Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [20,21, 27,32,34], 

 je Lkw Fahren   

 L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m.  

 
 Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [20,21,27,34]  

 L'w ,A , 1 h  = 76 dB(A)/10 m 

 
Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen bezeichnet, was auf-

grund der häuf igen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als die rest l ichen 

Fahrbewegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände.  

 

Es kann nach Aussage des Auftraggebers nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden, dass noch ein älteres Fahrzeug ohne Kamera und mit 

Rückwärtsfahrwarner (nicht umgebungslärmgesteuert) zufährt.  Daher 

wird für alle Fahrzeuge ein Rückwärtsfahrwarner nach der Emmissions-

datenbank des Umweltamtes Östereich (Forum Schal l)  mit einem 

längenbezogenen Schal l le istungspegel von 

 
 L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m 

 
berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der sicheren Seite l iegend ein Tonhal-

t igkeitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anlieferungsbereich wer-

den die Schall le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 3  in Ansatz 

gebracht.  
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Tabelle 3:  Halte- und Startgeräusche der anl iefernden Lkw und de-

ren Dauer nach [20], [21],  [27] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 

Aus Tabelle 3  ergibt sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein 

auf die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 

 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

Die Abholung der Feldfrüchte aus den Kühlcontainern erfolgt  mit Kühl-

Lkw im Tagzeitraum. Das hinter/oberhalb der Fahrerkabine angebrachte 

Kühlaggregat wird nach Vorgabe der obigen Literatur mit einem Schall-

le istungspegel von maximal 

 
 Lw , A  = 97 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose während des Fahrens und Rangierens auf dem 

Betr iebsgelände und zusätzl ich bei dem Be- und Ent ladevorgang mit einer 

Laufzeit  von 15 Minuten je Lkw berücksicht igt.  

 

 

Feldfrüchte Trocknen: 

In seltenen Fällen im Jahr kann es vorkommen, dass Feldfrüchte, insbeson-

dere Kartoffeln auf einem speziel len Anhänger mit integriertem Gebläse und 

Hohlboden getrocknet werden. Im Tagzeitraum stehen die maximal zwei ( in 

der Regel nur eine) Rollen innerhalb der südlichen Scheune, die vom Innen-

hof aus zugefahren wird. Der Tagbetr ieb kann nach TA-Lärm mit zwei bis 

drei Vorgängen im Jahr als seltenes Ereignis bewertet werden, wird aber 

dennoch bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Aufgrund von Messun-

gen an entsprechenden Anhänger in einem Betr ieb der Zwiebeln trocknete, 

wird für das Trocknungsgebläse je Anhänger ein Schal l le istungspegel von  
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 Lw , A  = 95 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose angenommen. die Betr iebszeit  wird mit bis zu 

10 Stunden im tagzeitraum angesetzt.  

 

Betrieb Waschplatz: 

Der Waschplatz wird in der Regel mit einem Schlauch ohne Hochdruckreini-

ger betr ieben. Es wird angenommen, dass im Tagzeitraum außerhalb der 

Zeiten erhöhter Empfindl ichkeit  von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr insgesamt 60 

Minuten Leer laufzeit  landwirtschaft l icher Maschinen anzusetzen sind.  

 

 

4.3.2 Hofstelle Krämer 

 

Die Hofstelle Krämer besteht aus einem Wohngebäude und mehreren Be-

tr iebsgebäuden, wobei die Hallen im west l ichen Bereich des Betr iebsgelän-

des angeordnet sind. Von dem Wohngebäude im öst l ichen Bereich der Hof-

stel le gehen nach der Betr iebsbeschreibung des Betr iebsinhabers keine im-

missionsrelevanten Geräusche aus.  

 

Die Hofstel le und die Hal len haben die Zufahrt über ein Tor an der öst l ichen 

Grundstückgrenze zum Feldweg „Am Hochdorfer Weg“. Eine weitere Abstel l-

hal le für unterschiedliche Fahrzeuge und Material ien bef indet  sich im Wes-

ten der Hofstel le und kann auch von dem Feldweg im Westen zugefahren 

werden.  

 

Zwischen dem Feldweg und der Westfassade der westl ichen Abstel lhal le ist 

auf der Wiesenf läche ein Bereich zur Abstel lung von Fahrzeugen und Fahr-

zeuganhängern.  

 

Vom Innenhof zugängl ich bef inden sich in dem Gebäude mit nach Norden 

offener Fassade an der Südgrenze zwei Kühlhäuser, die Tag. und Nacht in 

Betr ieb sind. in dem den Innenhof nach Westen abschl ießenden Gebäude 

ist der Schweinestal l  untergebracht, der von Westen und von Osten zugäng-

lich ist.  im Norden dieses Gebäudes ist das Schlachthaus anschl ießend. In 

den vom Innenhof zugängl ichen Gebäuden die west l ich an das Wohnhaus  
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anschl ießen sind weitere Räume zur Fleischverarbeitung untergebracht. 

 

Im Osten der Gebäude zum Feldweg „Am Hochdorfer Weg“ sind Parkplätze 

vorhanden, die von den Kunden der Direktvermarktung am Freitagnachmit-

tag genutzt werden. 

 

Die Zu- und Abfahrt auf den Feldweg „Am Hochdorfer Weg“ kann als „Sau-

bere Seite“ bezeichnet werden, s ie ist dem Kundenverkehr (Verkauf über 

Selbstvermarktung) sowie dem Betr iebseigenen Pkw-Verkehr vorbehalten. 

Die Zu- und Abfahrt vom Betr iebsgelände auf den westl ichen Feldweg kann 

als „schmutzige Seite“ bezeichnet werden, hierüber erfolgen vorwiegend die 

Fahrbewegungen der landwirtschaft l ichen Fahrzeuge. 

 

Auf den Flurstücksnummern 227, 228, 229, 230, 231 der Gemarkung im Os-

ten der Hofstel le werden bis zu 100 Gänse gehalten. Ein Esel und Schaf als 

„besondere Haustiere“ werden südl ich davon gehalten. Zwischen dem Hof-

eingang und der öst l ichen Fassade des Gebäudes an der südl ichen Grund-

stücksgrenze werden in mehreren Stäl len und eingezäunten Freigehegen bis 

zu 50 Hühner gehalten. In dem Schweinestal l werden bis zu 40 Tiere gehal-

ten. 

 

Die Hofstel le lebt von der Schlachtung der gehaltenen Tiere,  die Landwirt-

schaft dient dazu das Futter der Tiere anzubauen. 

 

Fahrbewegungen Fahrzeuge: 

Die Arbeitszeit  l iegt in der Regel im Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 

22.00 Uhr. Auf der s icheren Seite l iegend wird je eine Zu- oder Abfahrt mit 

einem Traktor oder Erntemaschine in der ungünstigen Nachtstunde von 

22.00 Uhr bis 23.00 Uhr bzw. 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr bei der Immissions-

prognose berücksicht igt.  Im Tagzeitraum erfolgen bis zu 10 Zu- und Abfahr-

ten, wovon 3 in den Zeiten erhöhter Empf indl ichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 

Uhr bzw. 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr erfolgen. 

 

Bei den vorbereitenden Arbeiten sind das Starten der Traktoren, kurze Ran-

gierbewegungen und der Anbau der Arbeitsgeräte auf der Abstel lf läche 

west l ich bzw. südlich der Unterstel lhal le und dann das Abfahren zu  
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berücksicht igen, bei der Zufahrt zur Hofstel le ist das Abstel len und ggf. Ab-

koppeln der Anhänger auf der Fläche westl ich bzw. südlich der Unterstel l-

hal le zu berücksicht igen.  

 

Folgende Schal lquel len werden in Zusammenhang mit den Fahrbewegungen 

auf dem Betr iebsgrundstück aufgrund des Landwirtschaftsbetr iebs berück-

sicht igt.  

 

Ungünstige Nachtstunde von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr: 

Starten und abfahren von einem Traktor und einer Erntemaschine abgestellt  

west l ich bzw. südlich der Unterstel lhal le, Ausfahrt über das Grundstück auf 

den westl ich verlaufenden Feldweg. Berücksicht igung von 5 Minuten Leer-

laufbetr ieb außerhalb der Hal len al ler Traktoren und Erntemaschinen. Zu-

fahrt bzw. Abfahrt von einem Pkw, welcher im Osten der Hofstel le an der 

südlichen Grundstücksgrenze abgestellt  wird.  

 

Zeiten innerhalb erhöhter Empfindlichkeit von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

und 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr.  

Starten und abfahren von einem Traktor und einer Erntemaschine abgestellt  

west l ich bzw. 2 Fahrzeugen südl ich der Unterstel lhal le, Ausfahrt über das 

Grundstück auf den west l ich ver laufenden Feldweg. Berücksicht igung von 5 

Minuten Leerlaufbetr ieb außerhalb der Hal len aller Traktoren und Erntema-

schinen. Zufahrt bzw. Abfahrt von drei Pkw, welcher im Osten der Hofstel le 

an der südl ichen Grundstücksgrenze abgestel lt  wird.  

 

Zeiten außerhalb erhöhter Empfindlichkeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 

Starten und abfahren von fünf Traktoren und einer Erntemaschine abgestel lt  

west l ich bzw. 2 Fahrzeugen südl ich der Unterstel lhal le, Ausfahrt über das 

Grundstück auf den west l ich ver laufenden Feldweg. Berücksicht igung von 5 

Minuten Leerlaufbetr ieb außerhalb der Hal len aller Traktoren und Erntema-

schinen. Zufahrt bzw. Abfahrt von zehn Pkw, welcher im Osten der Hofstel le 

an der südl ichen Grundstücksgrenze abgestel lt  wird.  

 

Für die Startgeräusche von Traktoren und Schleppern werden die Schal l-

le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 4  in Ansatz gebracht.  
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Tabelle 4:  Startgeräusche der Schlepper und deren Dauer nach 

[20,21,27]  

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 94 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 4  ergibt sich für einen Startvorgang je Schlepper ein auf die 

Stunde bezogener Schall le istungspegel von  

 

 Lw , A , 1 h  = 78,4 dB(A).  

 
Das Fahrgeräusch ausgehend von dem Fahrweg eines Traktors auf dem Be-

tr iebsgelände wird nach [35] mit einem lin ien- und stundenbezogenen 

Schal l leistungspegel von  

 
 L`w ,A , 1 h  = 62 dB(A)/m  

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Der Leer lauf eines Traktors wird nach [20, 21] angenommen zu 

 
 Lw , A  = 94 dB(A). 

 

Mit den oben angesetzten Fahrbewegungen wird die Berechnung der 

Schal labstrahlung der reinen Fahrbewegungen der Hofstel le durchgeführt.  

 

Die Arbeiten innerhalb der hallen können gegenüber den Arbeiten außerhalb 

der hallen vernachlässigt werden. 

 

Die Berechnung der Parkierungsgeräusche der Pkw wird nach Abschnit t  

8.2.1 der Parkplatzlärmstudie [27] als so genanntes „zusammengefasstes 

Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit  folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + KD  + KS t r O  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz (ein-

schl ießl ich Durchfahrantei l)   
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LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

KD  = 2,5 lg (f  ·  B - 9) dB(A); Durchfahrtsantei l  

KS t r O  = Zuschlag für unterschiedl iche Fahrbahnoberf lächen  

f  = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Stel lp latzanzahl 

 

Kp A  = 0 dB(A) Zuschlag Parkplatzart,   

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag  

KS t r O  = 0,5 dB(A) ebenes Pf laster 

 

 

Befüllen der Spritze: 

Es werden die identischen Berechnungsansätze wie bei einer Traktorabfahrt 

aus dem Hof angesetzt.  Zusätzl ich wird der Leerlaufbetr ieb des Traktors 

beim Anrühren des Spritzmittels mit einer Dauer von 30 Minuten im Bereich 

des Wasseranschlusses an der Westfassade des Schweinestal ls und der 

zusätzliche Rangierbetr ieb im Innenhof berücksicht igt.  Es wird angenom-

men, dass im Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr bis zu 2 Sprit-

zen und in den Zeiten erhöhter Empf indl ichkeit  zusätzl ich eine Spritze be-

fül lt  werden. 

 

Betrieb der Kühlhäuser: 

In den nach Norden offenen Gebäuden an der Südgrenze des Betr iebsgrund-

stücks stehen 2 Kühlhäuser, deren Kompressoren zur besseren Wärmeab-

gabe an der nördl ichen Kante der Überdachung angebracht  sind .  Diese 

Kühlhäuser werden zur Lagerung der Fleischwaren 24 Stunden im Tag und 

Nachtzeitraum in Betr ieb genommen. Nach Messungen vor Ort beträgt der 

Schal l leistungspegel beim Betr ieb des Kühlhäuser maximal  

 
 Lw , A  = 75 dB(A).  

 
Auch wenn der Kompressor nicht die volle Stunde durchläuf t wird dieser 

Maximalbetr ieb bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   
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Ein weiteres Außengerät einer Kühleinheit  hängt an der Nordfassade des 

Schlachthauses. Nach Messungen vor Ort beträgt der Schal l leistungspegel 

beim Betr ieb des Außengeräts maximal  

 
 Lw , A  = 65 dB(A).  

 
Auch wenn das Außengerät nicht die volle Stunde durchläuf t wird dieser 

Maximalbetr ieb bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Die Kühlhäuser werden von Hand beschickt.  

 

Brennholzherstellung: 

Die Brennholzherstel lung wird zu Zeiten erledigt,  in denen kaum Feldarbeit  

erfolgt.  Daher ist der Betr ieb des Traktors im Leerlauf zum Antr ieb des Spal-

ters nicht zusätzl ich zu berechnen. Diese Schal lquel le ist in den obigen Be-

rechnungen der Fahrbewegungen der landwirtschaft l ichen Fahrzeuge ent-

halten. Zu Betrachtung eines gesonderten Lastfalles Brennholzherstel lung 

wird der Leer laufbetr ieb des Traktors 

 
 Lw , A  = 94 dB(A) 

 
für den Spalter mit 10 Stunden im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöh-

ter Empfindl ichkeit  im Süden der Unterstel lhal le angesetzt.  Zusätzl ich wird 

der Betr ieb der Säge vergleichbar einer Kreis- oder Wippsäge mit einem 

Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A  = 106 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose für 7 Stunden im Tagzeitraum außerhalb der 

Zeiten erhöhter Empfindl ichkeit  innerhalb der Unterstel lhal le im Westen der 

Gebäude angesetzt.   

 

Abholung Waren mit Lkw: 

Montags werden in der ungünst igen Nachtstunde von 05.00 Uhr bis 06.00 

Uhr mit einem Klein-Lkw bis 7,5 t  Fleischwaren vom Hof abgeholt .  Die Zu- 

und Abfahrt zu der Hofstel le erfolgt über den öst l ich ver laufenden Feldweg. 

der Lkw fährt an der Hofeinfahrt vorbei,  rangiert rückwärts in den Innenhof, 

wird dort mit bis zu 3 Rollcontainern beladen. Nach der Beladung des Lkw  
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fährt dieser wieder über den Feldweg nach Norden ab. Der Immissionsprog-

nose werden bei den Lkw-Bewegungen folgende Tei lschallquellen zugrunde 

gelegt:  

 

 Fahrgeräusche 

 Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [20,21, 27,32,34], 

 je Lkw Fahren   

 L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m.  

 
 Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [20,21,27,34]  

 L'w ,A , 1 h  = 76 dB(A)/10 m 

 
Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen bezeichnet, was auf-

grund der häuf igen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als die rest l ichen 

Fahrbewegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände.  

 

Es kann nach Aussage des Auftraggebers nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden, dass noch ein älteres Fahrzeug ohne Kamera und mit 

Rückwärtsfahrwarner (nicht umgebungslärmgesteuert) zufährt.  Daher 

wird für alle Fahrzeuge ein Rückwärtsfahrwarner nach der Emmissions-

datenbank des Umweltamtes Östereich (Forum Schal l)  mit einem 

längenbezogenen Schal l le istungspegel von 

 
 L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m 

 
berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der sicheren Seite l iegend ein Tonhal-

t igkeitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anlieferungsbereich wer-

den die Schall le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 5  in Ansatz 

gebracht. 
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Tabelle 5:  Halte- und Startgeräusche der anl iefernden Lkw und de-

ren Dauer nach [20], [21],  [27] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 

Aus Tabelle 5  ergibt sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein 

auf die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 

 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

Das hinter/oberhalb der Fahrerkabine angebrachte Kühlaggregat wird 

nach Vorgabe der obigen Literatur mit einem Schall le istungspegel von 

maximal 

 
 Lw , A  = 97 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose während des Fahrens und Rangierens auf dem 

Betr iebsgelände und zusätzl ich bei dem Be- und Ent ladevorgang mit einer 

Laufzeit  von 15 Minuten je Lkw berücksicht igt.  

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand bei der Be- und Ent ladung 

eines Rol lcontainer über Lkw-eigen Ladebordwand inklusive der Rol lgeräu-

sche im Lkw mit Hartkunststoffrol len wird für das einzelne Ereignis gemäß 

[20] mit einem Schal l leistungspegel  

 
 Lw A ,1 h  = 74,5 dB(A) berücksicht igt.  

 
 

Tierhaltung: 

Auf den Flurstücksnummern 227, 228, 229, 230, 231 der Gemarkung im Os-

ten der Hofstel le werden bis zu 100 Gänse gehalten. Ein Esel und Schaf als 

„besondere Haustiere“ werden südl ich davon gehalten. Zwischen dem Hof-

eingang und der öst l ichen Fassade des Gebäudes an der südl ichen  
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Grundstücksgrenze werden in mehreren Stäl len und eingezäunten Freige-

hegen bis zu 50 Hühner gehalten. In dem Schweinestal l werden bis zu 40 

Tiere gehalten.  

 

Gänsehaltung:  

In [35] sind für unterschiedliche landwirtschaft l iche Arbeiten und Betr iebs-

zustände Angaben zur abgestrahlten Schal l leistung veröffent l icht.  So ist für 

die Haltung von Gänsen in Stäl len von über 1000 Tieren, ein Schall le is-

tungspegel als Mittelwert je Gans von  

 
 Lw A ,1 h  = 65,4 dB(A) berücksicht igt.  

 
An dieser Hofstel le werden ca. 100 Mastgänse gehalten, was einem Gesamt-

schall le istungspegel nach obigem Ansatz von  

 
 Lw A ,1 h  = 85,4 dB(A) entspräche. 

 
Dieser Wert passt gut zu der messtechnisch vor Ort erfassten Phase, in der 

die Gänse schon längere Zeit  im Freien sind und sich bewegen können. in 

der 1. halben Stunde nach der Öffnung des Stalls sind die Tiere recht auf-

geregt und „begrüßen“ den Tag und die gewonnene Bewegungsfreiheit  mit 

vermehrtem Geschnatter. Es wird daher für 30 Minuten nach der Stallöffnung 

und für 15 Minuten vor der Stallschließung, ein erhöhter Schal l leistungspe-

gel aufgrund der Messungen vor Ort von  

 
 Lw A ,1 h  = 95 dB(A) angesetzt.  Der Nachtzeitraum ist bei Vögel in der 

Dunkelphase vernachlässigbar.  

 
Hühnerhaltung:  

In [35] sind für unterschiedliche landwirtschaft l iche Arbeiten und Betr iebs-

zustände Angaben zur abgestrahlten Schal l leistung veröffent l icht.  So ist für 

die Haltung von Hühnern ein Schal l le istungspegel als Mittelwert je Huhn von  

 
 Lw A ,1 h  = 55 dB(A) berücksicht igt.  

 
An dieser Hofstelle werden ca. 50 Hühner gehalten, was einem Gesamt-

schall le istungspegel nach obigem Ansatz von  

 
 Lw A ,1 h  = 73 dB(A) entspricht.  Der Nachtzeitraum ist bei Vögel in der 

Dunkelphase vernachlässigbar.   



 Seite 45 v. 65 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   25.0309 

 21.10.2025 
 
 
 

Schweinehaltung:  

In [35] sind für unterschiedliche landwirtschaft l iche Arbeiten und Betr iebs-

zustände Angaben zur abgestrahlten Schal l leistung veröffent l icht.  So ist für 

die Haltung von Schweinen in Stäl len, ein Schal l leistungspegel als Mittel-

wert je Schwein im Tagzeitraum von  

 
 Lw A ,1 h  = 63,9 dB(A)  

 
und im nachtzeitraum von 

 
 Lw A ,1 h  = 60,8 dB(A)  

 
berücksicht igt.  

 
An dieser Hofstelle werden bis zu 40 Schweine gehalten, was einem Ge-

samtschall le istungspegel nach obigem Ansatz von im Tagzeitraum von  

 
 Lw A ,1 h  = 80 dB(A)  

 
und im nachtzeitraum von 

 
 Lw A ,1 h  = 77 dB(A) entspricht.  

 
Aus diesen Schal l leistungspegel berechnet sich der Innenpegel  nach VDI 

2571 des Schweinestal ls aufgerundet zu 

 

-  Volumen ca. 500 m², mitt lere H = 4,5 m = 2.250 m³ 

-  Decke und Wände nicht absorbierend gestaltet,  Fugen Mauerwerk vor-

handen,  

-  Nachhallzeit  ca. 1,0 sec. 

 

Tagzeitraum: 

 L I , 1 h  = 60,5 dB(A).  

 

Tagzeitraum: 

 L I , 1 h  = 57,5 dB(A).  

 

Für die Fütterungszeiten werden innerhalb der Zeiten erhöhter Empfindl ich-

keit  60 Minuten und im Übr igen tagzeitraum 30 Minuten mit einem um 5 dB 

erhöhten Geräuschpegel berücksicht igt.   
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Diese Schal labstrahlung wird im Tagzeitraum über die geöffneten Türen in 

der Ost- und der Westfassade des Schweinestalls angesetzt,  im Nachtzeit-

raum nur über die geöffnete Tür in der Ostfassade zum Innenhof. Die 

Schal labstrahlung über Dach und Fassade kann gegenüber den geöffneten 

Türen und Toren vernachlässigt werden. 

 

Mist Sammeln und wegfahren: 

Hier ist insbesondere das Ausmisten des Schweinestal ls zu beachten.  

Hierzu wird der Mist  innerhalb des Stalls von Hand zusammengeschoben 

und über die Tür in der Westfassade auf die Schaufel des an einem Traktor 

montierten Frontladers geschoben. Dieser fährt den Mist auf die Halde an 

der nördl ichen Grundstücksgrenze zwischen Bebauung und Abstellhalle. 

Hierfür s ind ca. 3 Fahrten und 15 Minuten Leerlaufzeit  des Traktors im tag-

zeitraum erforderl ich. Zusätzl ich wird noch das Wegfahren des Mists be-

rücksicht igt.  Hierzu wird dieser in ca. 15 Minuten mit dem Traktor und Front-

lader auf die Rol le geladen und dann über den west l ichen Feldweg abgefah-

ren. 

 

 

5. Immissionsprognose  

 

Für die Immissionsprognose wird die aktuel le Version der Software Cadna/A 

der Datakust ik GmbH München eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes 

Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmimmissionen 

im Freien. Danach wird die Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Be-

rücksicht igung von Reflexionen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben 

der TA-Lärm nach dem detai l l ierten Verfahren sowie unter Beachtung der 

ISO 9613-2 und RLS19 berechnet.  

 

Der äquivalente Oktavband-Dauerschalldruckpegel am Immissionsort wird 

für jede Oktavbandmittenfrequenz separat berechnet. Dazu wird vom be-

kannten Schall le istungspegel der Punktquel le die Summe der Dämpfungs-

terme frequenzweise subtrahiert.  Weiterhin wird eine Richtwirkungskorrek-

tur addiert,  die „beschreibt,  um wieviel der von der Punktquel le erzeugte 

äquivalente Dauerschal ldruckpegel in einer festgelegten Richtung von dem 

Pegel einer unger ichteten Punktschal lquelle mit einem Schal l leistungspegel 

LW  abweicht“ [DIN 9613-2, S. 4].   
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 L f T(DW) = LW  +DC  −A 

 
mit L f T(DW) dem äquivalenten Oktavband-Dauerschal ldruckpegel an einem 

Aufpunkt bei Mitwind in dB, LW  dem Oktavband-Schall le istungspegel der 

Punktschallquel le in dB bezogen auf eine Bezugsschal leistung von einem 

Picowatt,  DC  der Richtwirkungskorrektur in dB und A der Oktavbanddämp-

fung zwischen Quel le und Aufpunkt in dB. 

 

Die Dämpfungsterme setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 A=Ad i v  +Aa tm  +Ag r  +Ab a r  +Am i s c  

 
mit  Ad i v  der Dämpfung aufgrund geometr ischer Ausbreitung in dB, Aa tm  der 

Dämpfung aufgrund von Luftabsorpt ion in dB, Ag r  der Dämpfung aufgrund 

des Bodeneffekts in dB, Ab a r  der Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

und Am i sc  der Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB. 

 

Gleichung 5 der DIN 9613-2 beschreibt die Berechnung des äquivalenten A-

bewerteten Dauerschal ldruckpegels. Die erste Summe über n addiert die 

zum Gesamtpegel beitragenden Quel len, wobei n die Anzahl dieser Quellen 

angibt.  Außerdem werden Spiegelquel len durch auftretende Reflexionen in 

n berücksicht igt.  Deren spezif ischer Ausbreitungsweg und die damit verbun-

denen Dämpfungsterme werden dann je Quel le bzw. Spiegelquelle berech-

net. Die zweite Summe über m berücksicht igt die Schal ldruckpegel je Ok-

tavbandmittenfrequenz, welche zuvor mit Gleichung 3 der DIN 9613-2 be-

rechnet wurden. Dabei entspr icht m der Anzahl der Oktavbandmittenfre-

quenzen zwischen 63 Hz und 8 kHz, womit m = 8 result iert .  Im Exponent der 

Gleichung 5 der DIN 9613-2 ist zu sehen, dass zunächst die frequenzabhän-

gigen Dauerschal ldruckpegel mit der A-Bewertung versehen werden. Damit 

wird dem menschl ichen Hörempf inden Rechnung getragen. 

 

Die Dämpfung durch die geometr ische Ausbreitung Ad i v  hängt ledigl ich vom 

Abstand d zwischen Quel le und Empfänger ab. Sie ist frequenzunabhängig 

und gilt  deshalb für  alle Bandmittenfrequenzen. Der Dämpfungsterm Aa tm  

berechnet die Dämpfung des Schal ls durch Luftabsorpt ion. Das Ergebnis der 

Gleichung hängt wie zuvor die geometrische Ausbreitung von der Entfernung 

d zwischen Quelle und Empfänger sowie einem frequenzabhängigen  
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Absorpt ionskoeff iz ient α ab. Die Bodendämpfung Ag r  beschreibt den Einf luss 

der Bodenbeschaffenheit  zwischen Quel le und Empfänger auf die Ausbrei-

tung des Schalls bei Verwendung unterschiedlicher Terme für die verschie-

denen Oktavbandmit tenfrequenzen. Aufgrund der anzusetzenden Mitwindsi-

tuat ion folgt nach DIN 9613-2, dass die Dämpfung hauptsächl ich von der 

Bodenbeschaffenheit  in der Nähe der Quel le und des Empfängers abhängt. 

Zur Beschreibung der Bodenbeschaffenheit  nutzt DIN 9613-2 unterschiedl i-

che Bodenfaktoren G und gibt Beispiele für mögl iche Arten von Böden (Har-

ter Boden – G = 0, Poröser Boden – G = 1 und Mischboden – G zwischen 0 

und 1).  

 

In dem Lageplan des dreidimensionalen,  digital is ierten Geländemodel ls in 

Anlage 2.1  sind die Geräuschquellen des Straßenverkehrs wie unter Num-

mer 4.2 dieser Immissionsprognose beschrieben und die maßgeblichen Im-

missionsorte an den möglichen Gebäuden mit schutzbedürf t igen Räumen 

innerhalb des Plangebiets dargestellt .   

 

In dem Lageplan des dreidimensionalen,  digital is ierten Geländemodel ls in 

Anlage 2.2  sind die Geräuschquellen der beiden Hofstellen  wie unter Num-

mer 4.3  dieser Immissionsprognose beschrieben und die maßgeblichen Im-

missionsorte an den möglichen Gebäuden mit schutzbedürf t igen Räumen 

innerhalb des Plangebiets dargestel lt .  Die Berechnungsparameter für die 

Immissionsprognose können der Anlage 3  entnommen werden.  

 

  



 Seite 49 v. 65 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   25.0309 

 21.10.2025 
 
 
 

 

5.1 Straßenverkehr  

 

Bei einer Voruntersuchung des Unterzeichners wurde deutl ich, dass der 

Lastfal l des höheren Verkehrsaufkommens im Jahr 2035, berechnet aus den 

vorl iegenden Daten des LBM von 2021 und der R+T Verkehrsplanung von 

2025, maßgebl ich zur Überprüfung der schal ltechnischen Vorgaben ist.   

 

In der Anlagen  4.1  kann der Beurtei lungspegel der Straßenverkehrsgeräu-

sche für den Tagzeit raum und in der Anlagen  4.2  kann der Beurtei lungspe-

gel der Straßenverkehrsgeräusche für den Nachtzeitraum in der maßgebl i-

chen Stockwerkshöhe 10m über Gelände innerhalb des Plangebiets entnom-

men werden.  

 

Die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms werden aus ausgesuchten 

Orten innerhalb des Plangebiets auch als Zahlenwerte dargestel lt .  Und kön-

nen der folgenden Tabelle 6  und Tabelle 7  entnommen werden. 
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Tabelle 6 :  Darstellung der prognostiz ierten Beurtei lungspegel des Stra-

ßenverkehrslärms an den gewählten Immissionsorten inner-

halb des Plangebiets und Vergleich mit den geltenden Schal l-

technischen Orientierungswerten der DIN 18005) 

 

ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

IO 1 EG !01! 47,7 40,6 55 40 WA Straße -7,3 0,6
IO 1 1.OG !01! 48,9 41,8 55 40 WA Straße -6,1 1,8
IO 1 2.OG !01! 49,2 42,0 55 40 WA Straße -5,8 2,0
IO 2 EG !01! 45,2 38,3 55 40 WA Straße -9,8 -1,7
IO 2 1.OG !01! 46,0 39,0 55 40 WA Straße -9,0 -1,0
IO 2 2.OG !01! 46,5 39,5 55 40 WA Straße -8,5 -0,5
IO 2 3.OG !01! 46,9 39,8 55 40 WA Straße -8,1 -0,2
IO 3 EG !01! 44,5 37,7 55 40 WA Straße -10,5 -2,3
IO 3 1.OG !01! 45,2 38,3 55 40 WA Straße -9,8 -1,7
IO 3 2.OG !01! 45,8 38,7 55 40 WA Straße -9,2 -1,3
IO 3 3.OG !01! 46,1 39,1 55 40 WA Straße -8,9 -0,9
IO 4 EG !01! 44,7 37,8 55 40 WA Straße -10,3 -2,2
IO 4 1.OG !01! 45,4 38,4 55 40 WA Straße -9,6 -1,6
IO 4 2.OG !01! 45,9 38,9 55 40 WA Straße -9,1 -1,1
IO 4 3.OG !01! 46,2 39,2 55 40 WA Straße -8,8 -0,8
IO 5 EG !01! 45,0 38,0 55 40 WA Straße -10,0 -2,0
IO 5 1.OG !01! 45,8 38,8 55 40 WA Straße -9,2 -1,2
IO 5 2.OG !01! 46,4 39,3 55 40 WA Straße -8,6 -0,7
IO 5 3.OG !01! 46,8 39,7 55 40 WA Straße -8,2 -0,3
IO 6 EG !01! 45,4 38,4 55 40 WA Straße -9,6 -1,6
IO 6 1.OG !01! 46,4 39,2 55 40 WA Straße -8,6 -0,8
IO 6 2.OG !01! 46,9 39,7 55 40 WA Straße -8,1 -0,3
IO 6 3.OG !01! 47,2 40,0 55 40 WA Straße -7,8 0,0
IO 7 EG !01! 45,3 38,3 55 40 WA Straße -9,7 -1,7
IO 7 1.OG !01! 46,1 39,0 55 40 WA Straße -8,9 -1,0
IO 7 2.OG !01! 46,7 39,5 55 40 WA Straße -8,3 -0,5
IO 7 3.OG !01! 47,0 39,8 55 40 WA Straße -8,0 -0,2
IO 8 EG !01! 46,2 39,2 55 40 WA Straße -8,8 -0,8
IO 8 1.OG !01! 47,3 40,2 55 40 WA Straße -7,7 0,2
IO 8 2.OG !01! 48,2 41,1 55 40 WA Straße -6,8 1,1
IO 9 EG !01! 45,9 38,9 55 40 WA Straße -9,1 -1,1
IO 9 1.OG !01! 46,9 39,8 55 40 WA Straße -8,1 -0,2
IO 9 2.OG !01! 47,7 40,5 55 40 WA Straße -7,3 0,5
IO 10 EG !01! 46,9 39,6 55 40 WA Straße -8,1 -0,4
IO 10 1.OG !01! 48,8 41,4 55 40 WA Straße -6,2 1,4
IO 10 2.OG !01! 49,6 42,2 55 40 WA Straße -5,4 2,2
IO 11 EG !01! 45,1 38,1 55 40 WA Straße -9,9 -1,9
IO 11 1.OG !01! 46,2 39,1 55 40 WA Straße -8,8 -0,9
IO 11 2.OG !01! 46,9 39,7 55 40 WA Straße -8,1 -0,3
IO 11 3.OG !01! 47,2 40,0 55 40 WA Straße -7,8 0,0
IO 12 EG !01! 45,5 38,5 55 40 WA Straße -9,5 -1,5
IO 12 1.OG !01! 46,4 39,3 55 40 WA Straße -8,6 -0,7
IO 12 2.OG !01! 47,4 40,2 55 40 WA Straße -7,6 0,2
IO 12 3.OG !01! 47,6 40,3 55 40 WA Straße -7,4 0,3
IO 13 EG !01! 46,0 38,6 55 40 WA Straße -9,0 -1,4
IO 13 1.OG !01! 47,8 40,4 55 40 WA Straße -7,2 0,4
IO 13 2.OG !01! 48,8 41,4 55 40 WA Straße -6,2 1,4
IO 14 EG !01! 50,5 43,2 55 40 WA Straße -4,5 3,2
IO 14 1.OG !01! 51,3 44,0 55 40 WA Straße -3,7 4,0
IO 14 2.OG !01! 51,5 44,2 55 40 WA Straße -3,5 4,2
IO 15 EG !01! 50,6 43,4 55 40 WA Straße -4,4 3,4
IO 15 1.OG !01! 51,2 43,9 55 40 WA Straße -3,8 3,9
IO 15 2.OG !01! 51,4 44,0 55 40 WA Straße -3,6 4,0
IO 16 EG !01! 50,9 43,8 55 40 WA Straße -4,1 3,8
IO 16 1.OG !01! 51,4 44,2 55 40 WA Straße -3,6 4,2
IO 16 2.OG !01! 51,3 44,1 55 40 WA Straße -3,7 4,1

Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr SOW Nutzungsart
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Tabelle 7 :  Darstellung der prognostiz ierten Beurtei lungspegel des Stra-

ßenverkehrslärms an den gewählten Immissionsorten inner-

halb des Plangebiets und Vergleich mit den geltenden Immis-

sionsgrenzwerten der 16. BImSchV  

 

ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

IO 1 EG !01! 47,7 40,6 59 44 WA Straße -11,3 -3,4
IO 1 1.OG !01! 48,9 41,8 59 44 WA Straße -10,1 -2,2
IO 1 2.OG !01! 49,2 42,0 59 44 WA Straße -9,8 -2,0
IO 2 EG !01! 45,2 38,3 59 44 WA Straße -13,8 -5,7
IO 2 1.OG !01! 46,0 39,0 59 44 WA Straße -13,0 -5,0
IO 2 2.OG !01! 46,5 39,5 59 44 WA Straße -12,5 -4,5
IO 2 3.OG !01! 46,9 39,8 59 44 WA Straße -12,1 -4,2
IO 3 EG !01! 44,5 37,7 59 44 WA Straße -14,5 -6,3
IO 3 1.OG !01! 45,2 38,3 59 44 WA Straße -13,8 -5,7
IO 3 2.OG !01! 45,8 38,7 59 44 WA Straße -13,2 -5,3
IO 3 3.OG !01! 46,1 39,1 59 44 WA Straße -12,9 -4,9
IO 4 EG !01! 44,7 37,8 59 44 WA Straße -14,3 -6,2
IO 4 1.OG !01! 45,4 38,4 59 44 WA Straße -13,6 -5,6
IO 4 2.OG !01! 45,9 38,9 59 44 WA Straße -13,1 -5,1
IO 4 3.OG !01! 46,2 39,2 59 44 WA Straße -12,8 -4,8
IO 5 EG !01! 45,0 38,0 59 44 WA Straße -14,0 -6,0
IO 5 1.OG !01! 45,8 38,8 59 44 WA Straße -13,2 -5,2
IO 5 2.OG !01! 46,4 39,3 59 44 WA Straße -12,6 -4,7
IO 5 3.OG !01! 46,8 39,7 59 44 WA Straße -12,2 -4,3
IO 6 EG !01! 45,4 38,4 59 44 WA Straße -13,6 -5,6
IO 6 1.OG !01! 46,4 39,2 59 44 WA Straße -12,6 -4,8
IO 6 2.OG !01! 46,9 39,7 59 44 WA Straße -12,1 -4,3
IO 6 3.OG !01! 47,2 40,0 59 44 WA Straße -11,8 -4,0
IO 7 EG !01! 45,3 38,3 59 44 WA Straße -13,7 -5,7
IO 7 1.OG !01! 46,1 39,0 59 44 WA Straße -12,9 -5,0
IO 7 2.OG !01! 46,7 39,5 59 44 WA Straße -12,3 -4,5
IO 7 3.OG !01! 47,0 39,8 59 44 WA Straße -12,0 -4,2
IO 8 EG !01! 46,2 39,2 59 44 WA Straße -12,8 -4,8
IO 8 1.OG !01! 47,3 40,2 59 44 WA Straße -11,7 -3,8
IO 8 2.OG !01! 48,2 41,1 59 44 WA Straße -10,8 -2,9
IO 9 EG !01! 45,9 38,9 59 44 WA Straße -13,1 -5,1
IO 9 1.OG !01! 46,9 39,8 59 44 WA Straße -12,1 -4,2
IO 9 2.OG !01! 47,7 40,5 59 44 WA Straße -11,3 -3,5
IO 10 EG !01! 46,9 39,6 59 44 WA Straße -12,1 -4,4
IO 10 1.OG !01! 48,8 41,4 59 44 WA Straße -10,2 -2,6
IO 10 2.OG !01! 49,6 42,2 59 44 WA Straße -9,4 -1,8
IO 11 EG !01! 45,1 38,1 59 44 WA Straße -13,9 -5,9
IO 11 1.OG !01! 46,2 39,1 59 44 WA Straße -12,8 -4,9
IO 11 2.OG !01! 46,9 39,7 59 44 WA Straße -12,1 -4,3
IO 11 3.OG !01! 47,2 40,0 59 44 WA Straße -11,8 -4,0
IO 12 EG !01! 45,5 38,5 59 44 WA Straße -13,5 -5,5
IO 12 1.OG !01! 46,4 39,3 59 44 WA Straße -12,6 -4,7
IO 12 2.OG !01! 47,4 40,2 59 44 WA Straße -11,6 -3,8
IO 12 3.OG !01! 47,6 40,3 59 44 WA Straße -11,4 -3,7
IO 13 EG !01! 46,0 38,6 59 44 WA Straße -13,0 -5,4
IO 13 1.OG !01! 47,8 40,4 59 44 WA Straße -11,2 -3,6
IO 13 2.OG !01! 48,8 41,4 59 44 WA Straße -10,2 -2,6
IO 14 EG !01! 50,5 43,2 59 44 WA Straße -8,5 -0,8
IO 14 1.OG !01! 51,3 44,0 59 44 WA Straße -7,7 0,0
IO 14 2.OG !01! 51,5 44,2 59 44 WA Straße -7,5 0,2
IO 15 EG !01! 50,6 43,4 59 44 WA Straße -8,4 -0,6
IO 15 1.OG !01! 51,2 43,9 59 44 WA Straße -7,8 -0,1
IO 15 2.OG !01! 51,4 44,0 59 44 WA Straße -7,6 0,0
IO 16 EG !01! 50,9 43,8 59 44 WA Straße -8,1 -0,2
IO 16 1.OG !01! 51,4 44,2 59 44 WA Straße -7,6 0,2
IO 16 2.OG !01! 51,3 44,1 59 44 WA Straße -7,7 0,1

Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr Grenzwert Nutzungsart
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5.2 Landwirtschaftl iche Geräuschquellen 

 

In der Anlagen  5.1  kann der Beurteilungspegel der landwirtschaft l ichen Ge-

räusche für den Tagzeitraum und in der Anlagen  5.2  kann der Beurtei lungs-

pegel der landwirtschaft l ichen Geräusche für den Nachtzeitraum in der maß-

geblichen Stockwerkshöhe 10m über Gelände innerhalb des Plangebiets 

entnommen werden.  

 

Die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms werden aus ausgesuchten 

Orten innerhalb des Plangebiets auch als Zahlenwerte dargestel lt .  Und kön-

nen der folgenden Tabelle 8  entnommen werden. 

  



 Seite 53 v. 65 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   25.0309 

 21.10.2025 
 
 
 

Tabelle 8 :  Darstellung der prognostiz ierten Beurtei lungspegel der land-

wirtschaft l ichen Betr iebe an den gewählten Immissionsorten 

innerhalb des Plangebiets und Vergleich mit den geltenden 

Immissionsrichtwerten der TA-Lärm (SOW DIN 18005)  

 

ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

IO 1 EG !01! 52,3 37,5 55 40 WA Gewerbe -2,7 -2,5
IO 1 1.OG !01! 51,6 37,1 55 40 WA Gewerbe -3,4 -2,9
IO 1 2.OG !01! 51,6 37,3 55 40 WA Gewerbe -3,4 -2,7
IO 2 EG !01! 51,4 35,7 55 40 WA Gewerbe -3,6 -4,3
IO 2 1.OG !01! 50,6 35,6 55 40 WA Gewerbe -4,4 -4,4
IO 2 2.OG !01! 50,6 35,8 55 40 WA Gewerbe -4,4 -4,2
IO 2 3.OG !01! 50,5 35,9 55 40 WA Gewerbe -4,5 -4,1
IO 3 EG !01! 47,2 33,6 55 40 WA Gewerbe -7,8 -6,4
IO 3 1.OG !01! 47,6 34,1 55 40 WA Gewerbe -7,4 -5,9
IO 3 2.OG !01! 47,7 34,2 55 40 WA Gewerbe -7,3 -5,8
IO 3 3.OG !01! 47,2 34,1 55 40 WA Gewerbe -7,8 -5,9
IO 4 EG !01! 46,4 33,2 55 40 WA Gewerbe -8,6 -6,8
IO 4 1.OG !01! 46,7 33,7 55 40 WA Gewerbe -8,3 -6,3
IO 4 2.OG !01! 46,6 33,7 55 40 WA Gewerbe -8,4 -6,3
IO 4 3.OG !01! 46,0 33,8 55 40 WA Gewerbe -9,0 -6,2
IO 5 EG !01! 48,1 32,5 55 40 WA Gewerbe -6,9 -7,5
IO 5 1.OG !01! 47,3 33,4 55 40 WA Gewerbe -7,7 -6,6
IO 5 2.OG !01! 47,1 33,7 55 40 WA Gewerbe -7,9 -6,3
IO 5 3.OG !01! 46,9 33,7 55 40 WA Gewerbe -8,1 -6,3
IO 6 EG !01! 47,2 33,2 55 40 WA Gewerbe -7,8 -6,8
IO 6 1.OG !01! 46,5 33,1 55 40 WA Gewerbe -8,5 -6,9
IO 6 2.OG !01! 46,0 33,3 55 40 WA Gewerbe -9,0 -6,7
IO 6 3.OG !01! 45,9 33,0 55 40 WA Gewerbe -9,1 -7,0
IO 7 EG !01! 48,6 33,6 55 40 WA Gewerbe -6,4 -6,4
IO 7 1.OG !01! 48,1 34,1 55 40 WA Gewerbe -6,9 -5,9
IO 7 2.OG !01! 48,1 34,1 55 40 WA Gewerbe -6,9 -5,9
IO 7 3.OG !01! 48,0 34,1 55 40 WA Gewerbe -7,0 -5,9
IO 8 EG !01! 49,0 34,2 55 40 WA Gewerbe -6,0 -5,8
IO 8 1.OG !01! 49,1 34,0 55 40 WA Gewerbe -5,9 -6,0
IO 8 2.OG !01! 49,2 34,8 55 40 WA Gewerbe -5,8 -5,2
IO 9 EG !01! 47,5 31,5 55 40 WA Gewerbe -7,5 -8,5
IO 9 1.OG !01! 47,5 32,8 55 40 WA Gewerbe -7,5 -7,2
IO 9 2.OG !01! 47,5 33,5 55 40 WA Gewerbe -7,5 -6,5
IO 10 EG !01! 41,1 29,7 55 40 WA Gewerbe -13,9 -10,3
IO 10 1.OG !01! 41,4 30,5 55 40 WA Gewerbe -13,6 -9,5
IO 10 2.OG !01! 41,9 32,2 55 40 WA Gewerbe -13,1 -7,8
IO 11 EG !01! 47,8 32,9 55 40 WA Gewerbe -7,2 -7,1
IO 11 1.OG !01! 46,6 32,8 55 40 WA Gewerbe -8,4 -7,2
IO 11 2.OG !01! 46,3 33,2 55 40 WA Gewerbe -8,7 -6,8
IO 11 3.OG !01! 45,9 33,0 55 40 WA Gewerbe -9,1 -7,0
IO 12 EG !01! 46,5 30,9 55 40 WA Gewerbe -8,5 -9,1
IO 12 1.OG !01! 47,9 32,5 55 40 WA Gewerbe -7,1 -7,5
IO 12 2.OG !01! 47,8 33,0 55 40 WA Gewerbe -7,2 -7,0
IO 12 3.OG !01! 46,3 33,0 55 40 WA Gewerbe -8,7 -7,0
IO 13 EG !01! 40,1 29,8 55 40 WA Gewerbe -14,9 -10,2
IO 13 1.OG !01! 40,9 30,4 55 40 WA Gewerbe -14,1 -9,6
IO 13 2.OG !01! 41,3 31,7 55 40 WA Gewerbe -13,7 -8,3
IO 14 EG !01! 40,4 28,5 55 40 WA Gewerbe -14,6 -11,5
IO 14 1.OG !01! 41,2 29,4 55 40 WA Gewerbe -13,8 -10,6
IO 14 2.OG !01! 41,8 30,8 55 40 WA Gewerbe -13,2 -9,2
IO 15 EG !01! 42,8 30,3 55 40 WA Gewerbe -12,2 -9,7
IO 15 1.OG !01! 43,6 31,3 55 40 WA Gewerbe -11,4 -8,7
IO 15 2.OG !01! 45,9 33,3 55 40 WA Gewerbe -9,1 -6,7
IO 16 EG !01! 46,4 35,1 55 40 WA Gewerbe -8,6 -4,9
IO 16 1.OG !01! 47,9 35,2 55 40 WA Gewerbe -7,1 -4,8
IO 16 2.OG !01! 50,7 36,1 55 40 WA Gewerbe -4,3 -3,9

Richtwert Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr

 

  



 Seite 54 v. 65 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   25.0309 

 21.10.2025 
 
 
 
5.3 Maßgeblicher Außenlärmpegel im Plangebiet 

 

Für die unterschiedl ichen Lärmquel len (Straßen-, Schienen-, Luft-,  Wasser-

verkehr, Industr ie/Gewerbe) werden jewei ls angepasste Mess- und Beurtei-

lungsverfahren nach DIN 4109-1, 2018 genannt, die den unterschiedlichen 

akustischen Wirkungen der Lärmarten Rechnung tragen. Zur Bestimmung 

des maßgebl ichen Außenlärmpegels werden die Lärmbelastungen in der Re-

gel berechnet, wie in diesem Bericht erfolgt.   

 
-  für den Tag aus dem zugehör igen Beurtei lungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 

Uhr),  

-  für die Nacht aus dem zugehör igen Beurtei lungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 

Uhr) plus Zuschlag zur Berücksicht igung der erhöhten nächtl ichen Stör-

wirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht).  

 
Für die von der maßgeblichen Lärmquel le abgewandten Gebäudeseiten darf 

der maßgebl iche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 

 
-  bei offener Bebauung um 5 dB(A),  

-  bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert  

werden. 

 
Der Nachweis wurde in dieser Immissionsprognose detai l l iert  über Berech-

nungen für das gesamte Plangebiet geführt.  Sind Lärmschutzwände oder 

Lärmschutzwälle vorhanden, darf der maßgebl iche Außenlärmpegel gemin-

dert werden (Nachweis siehe RLS-19 bzw. Schal l 03). Sofern es im Sonder-

fal l gerechtfert igt ist ,  sind zur Ermitt lung des maßgebl ichen Außenlärmpe-

gels auch Messungen zulässig.  

 

Anmerkung :  Be i  den  An forderungen zum Schutz  gegen Außenlärm werden in  DIN 4109-

1:2018-07 Maximalpegel  n icht  berücks icht ig t .  Bei  Verkehrsgeräuschen mi t  s tarken Pegel -

schwankungen kann jedoch d ie  Berücks icht igung der  Pegelsp i tzen  zur  Kennzeichnung e i-

ner  erhöhten Stö rwi rkung zusätz l iche In format ionen zur  Aus legung des Schal lschutzes 

l ie fern;  in  e inem solchen Fal l  so l l te  zusätz l ich zum Mi t te lungspegel  der  Max imalpegel 

best immt werden.  
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Straßenverkehr: 

Sofern für die Einstufung in Lärmpegelbereiche keine anderen Fest legun-

gen, z. B. gesetzl iche Vorschr if ten oder Verwaltungsvorschrif ten, Bebau-

ungspläne oder Lärmkarten maßgebend sind, können die Beurtei lungspegel 

mithi lfe der Nomogramme in DIN 18005-1:2002-07, A.2, vereinfachend er-

mittelt  werden, wobei zur Bi ldung des maßgebl ichen Außenlärmpegels zu 

den abgelesenen Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Genauere Daten werden 

durch Berechnungen mit einem digitalen Geländemodel l (wie hier  durchge-

führt) erzielt .  

 

Anmerkung:  Lärmkar ten nach der  Richt l in ie  2002/49/EG (EU-Umgebungs lärmr icht l in ie ,  

s iehe)  können zur  Ermi t t lung des maßgebl ichen  Außenlärmpegels  nicht  herangezogen 

werden.  

 

Alternativ zur Ermitt lung durch Nomogramme können die Pegel aber auch 

ortspezif isch berechnet (wie hier gesehen) oder gemessen werden. Bei Be-

rechnungen, die in diesem Bericht durchgeführt wurden, sind die Beurtei-

lungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 

Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur Bi ldung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 

dB(A) zu addieren sind. 

 

Beträgt die Dif ferenz der Beurtei lungspegel zwischen Tag minus Nacht we-

niger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebl iche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  

 

Gewerbe- und Industrieanlagen: 

Im Regelfall wird als maßgebl icher Außenlärmpegel der nach der TA Lärm 

im Bebauungsplan für die jewei l ige Gebietskategor ie angegebene Tag-Im-

missionsr ichtwert eingesetzt,  wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu 

addieren sind. Besteht im Einzelfall d ie Vermutung, dass die Immissions-

r ichtwerte der TA Lärm überschrit ten werden, dann sol lte die tatsächl iche 

Geräuschimmission als Beurtei lungspegel nach der TA Lärm ermittelt  wer-

den, wobei zur Bi ldung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errech-

neten Mittelungspegeln 3 dB(A) zu addieren sind.   
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Beträgt die Dif ferenz der Beurtei lungspegel zwischen Tag minus Nacht we-

niger als 15 dB(A), so ergibt sich der maßgebl iche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  

 

Weicht die tatsächl iche baul iche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage 

erhebl ich von der im Bebauungsplan festgesetzten baul ichen Nutzung ab, 

so ist von der tatsächl ichen baulichen Nutzung unter Berücksicht igung der 

vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen. 

 

Überlagerung mehrerer Schallimmissionen: 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenart i-

gen) Quel len her, so berechnet s ich der result ierende Außenlärmpegel La , r e s  

aus den einzelnen maßgebl ichen Außenlärmpegeln La , i  nach folgender Glei-

chung):  

 

 

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedl iche Definit ionen 

der einzelnen maßgebl ichen Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Addi-

t ion von 3 dB(A) darf  nur einmal erfolgen,  d. h. auf den Summenpegel. 

 

Der maßgebl iche Außenlärmpegel nach DIN 4109, Ausgabe 2018 wird aus 

der hier berechneten Summe der auf das Plangebiet einwirkenden einzelnen 

Geräuscharten, wie unter Nummer 4 dieser Immissionsprognose beschrie-

ben, zuzüglich 3 dB (nach DIN 4109-2, 2018) gebi ldet.  Die nach DIN 4109-

2, 2018 berechneten maßgebl ichen Außenlärmpegel sind der Anlage 6.1  für 

den Tagzeitraum und der Anlage 6.2  für den Nachtzeitraum über al le Ge-

schosshöhen als Maximalpegel zu entnehmen.  
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Tabelle 9 :   Anforderung an die Luftschal ldämmung von Außenbauteilen 

nach DIN 4109, 2018 

 

 

 

Diese Werte des maßgebl ichen Außenlärmpegels, dargestel lt  in den obigen 

Anlagen müssen mit  den Tabel lenwerten der obigen Tabelle 9  vergl ichen 

und den Fassaden der geplanten Bebauung ein Lärmpegelbereich zugeord-

net werden, was in der Anlage 6.1  für den Tagzeitraum und der Anlage 6.2  

für den Nachtzeitraum farblich dargestell t  wird.  

 

Mit dieser Tabelle 9  kann aufgrund des an einer Fassade prognost iz ierten 

maßgebl ichen Außenlärmpegels ein der Nutzung des Raumes angepasstes, 

erforderl iches, result ierendes Schalldämm-Maß zugeordnet werden. Dieser 

Wert muss dann von der Fassadenkonstrukt ion, d.h.,  Außenmauerwerk 

und/oder Dach einschl ießl ich Fenster, als Mittelwert erbracht  werden. 

 

Über die Flächenantei le von Außenwand und/oder Dach und Fenster sowie 

der bekannten Schal ldämm-Maße von Wand und/ oder Dach eines Raumes 

lässt s ich dann das erforderl iche, bewertete Schal ldämm-Maß der Fenster 

raumweise berechnen. Bei der Berechnung sind auch die Schalldämm-Maße 

eventuel l vorhandener Rol l ladenkästen oder Lüftungsöffnungen zu beach-

ten.  
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Nach DIN 4109-1, 2018, Nummer 7.3 Einf luss von Lüftungseinr ichtungen 

und/oder Rol l ladenkästen gilt :  

 

„Bauliche Maßnahmen an Außenbautei len zum Schutz gegen Außenlärm 

sind nur wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung ge-

schlossen bleiben und die geforderte Luftschal ldämmung durch zusätzl iche 

Lüftungseinrichtungen/Roll ladenkästen nicht verr ingert wird.  Bei der Be-

rechnung des Schal ldämm-Maßes R′w ,g e s  sind zur vorübergehenden Lüftung 

vorgesehene Einr ichtungen (z. B. Lüftungsflügel und -klappen) im geschlos-

senen Zustand, zur dauernden Lüftung vorgesehene Einrichtungen (z. B. 

schallgedämpfte Lüftungsöffnungen, auch mit maschinellem Antr ieb) im Be-

tr iebszustand zu berücksicht igen.“  

 

Der maßgebl iche Außenlärmpegel und die daraus result ierenden Lärmpe-

gelbereiche nach DIN 4109-1, 2018 werden als energet ische Summe al ler 

oben berechneter Geräuscharten für das ungünst igste Geschoss dargestel lt . 

Unterschieden wird dabei in den Tag. und den Nachtzeitraum.  

 

Der Anlage 6.1  für den Tagzeitraum und der Anlage 6.2  für den Nachtzeit-

raum können die farbl iche Darstel lung der Lärmpegelbereiche und die maß-

geblichen Außenlärmpegel entnommen werden. 

 

 

6 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Es wurden in dieser Immissionsprognose Geräuscheinwirkungen des Stra-

ßenverkehrslärms sowie der landwirtschaft l ichen Geräusche auf das Plan-

gebiet "Hochdorfer Straße 14 - 16" der Ortsgemeinde 67127 Rödersheim-

Gronau berechnet. Dabei wurden folgende Pegelbeeinf lussende Parameter 

berücksicht igt.   

 
-  Geometrie des Geländes,  

-  die Lage des Plangebiets,  

-  die Ausgangsdaten der Verkehrswege 

- die Ausgangsdaten der landwirtschaft l ichen Hofstel len 
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6.1 Beurteilung Straßenverkehrslärm  

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005, 

Beiblatt  1 gelten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 
 

Folgende Immissionsgrenzwerte  ( IGW) der 16. BImSchV gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 
 

Tagzeitraum: 

Den Anlagen 4.1  und der Tabelle 6  in Verbindung mit der Anlage 2.1  d ieser 

Immissionsprognose kann der Beurteilungspegel der auf das Plangebiet ein-

wirkenden Verkehrsgeräusche entnommen werden. Hieraus kann folgende 

Bewertung abgeleitet werden. 

 

Im Bereich der auf sonstige Weise festgesetzten zulässigen Art der baul i-

chen Nutzung mit dem Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) wird der geltende schalltechnische Orientierungswert  von SOWtag 

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt  1 an keinem der gewählten Immission-

sorte überschr it ten, sondern innerhalb des gesamten Bereichs des Plange-

biets unterschrit ten. Der für ein Allgemeines Wohngebiet  im Tagzeitraum  

geltende Immissionsgrenzwert  der 16. BImSchV IGW t a g  = 59 dB(A) wird 

innerhalb des gesamten Plangebiets über alle Geschosse ebenfalls unter-

schrit ten.  

 

Fazit: 

Innerhalb des Plangebiets überschreiten in al len Bereichen die Beurtei-

lungspegel der Straßenverkehrsgeräusche L r  ≤ IGW t ag  = 59 dB(A) den für 

ein Allgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsgrenzwert nicht.  Somit 

l iegen im Sinne des Immissionsrechts keine schädl ichen Geräuschemissio-

nen aufgrund des einwirkenden Straßenverkehrslärms vor.  
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Damit sind an al len Fassadenbereichen der geplanten Bebauung mit einem 

Beurtei lungspegel der Straßenverkehrsgeräusche von L r ,A  <= 64 dB(A) Au-

ßenbereiche (Balkone, Freisitze) von Wohnungen ohne zusätzl iche Schall-

schutzmaßnahmen zulässig. Dies wird damit begründet, dass der im Tag-

zeitraum geltende Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von IGW t a g  = 64 

dB(A) für ein Mischgebiet,  in dem ebenfal ls Wohnnutzung zulässig ist,  an 

den im Bauantrag zu betrachtenden Fassadenbereichen zu schutzbedürft i-

gen Räumen nicht überschr it ten wird und daher keine schädl ichen Ge-

räuschemissionen im Sinne des Immissionsrechts vor l iegen. 

 

Nachtzeitraum: 

Den Anlagen 4.2 und der Tabelle 6  in Verbindung mit der Anlage 2.1  d ieser 

Immissionsprognose kann der Beurteilungspegel der auf das Plangebiet ein-

wirkenden Verkehrsgeräusche entnommen werden. Hieraus kann folgende 

Bewertung abgeleitet werden. 

 

Im Bereich der auf sonstige Weise festgesetzten zulässigen Art der baul i-

chen Nutzung mit dem Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) wird der geltende schalltechnische Orientierungswert  von SOWn a ch t  

= 45 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt  1 an den Immissionsorten IO 8, IO 9, IO 

10, IO 13, IO 14, IO 15 und IO 15 an der west l ichen Plangebietsgrenze um 

bis zu 4,2 dB überschrit ten, innerhalb des überwiegenden Bereichs des 

Plangebiets jedoch unterschr it ten. Der für ein Allgemeines Wohngebiet  im 

Nachtzeitraum  geltende Immissionsgrenzwert  der 16. BImSchV IGWn ac h t  = 

49 dB(A) wird innerhalb des Plangebiets nur am Immissionsort IO 14, 2. OG 

um bis zu 0,2 dB überschrit ten sonst unterschrit ten.  

 

Fazit: 

Innerhalb des Plangebiets unterschreiten in allen Bereichen die Beurtei-

lungspegel der Straßenverkehrsgeräusche L r  ≤ IGWna c h t  = 49 dB(A) den für 

ein Allgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsgrenzwert bis auf den 

Bereich um den Immissionsort 14, 2. OG nicht.  Somit ist  auch im Sinne des 

Immissionsrechts nur in diesen kleinen Tei lbereichen nicht sichergestel lt ,  

dass keine schädl ichen Geräuschemissionen aufgrund des einwirkenden 

Straßenverkehrslärms vorl iegen. 
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6.2 Beurteilung Landwirtschaftl iche Geräuschquellen 

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005, 

Beiblatt  1 gelten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 
Folgende Immissionsrichtwerte  ( IRW) der TA-Lärm gelten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 
Tagzeitraum: 

Der Anlagen 5.1  dieser Immissionsprognose sowie der Tabelle 8  in Verbin-

dung mit Anlage 2.2  kann der Beurtei lungspegel der auf das Plangebiet ein-

wirkenden landwirtschaft l ichen Geräusche der beiden Hofstel len entnom-

men werden. Hieraus kann folgende Bewertung abgeleitet werden. 

 

Im Bereich der auf sonstige Weise festgesetzten zulässigen Art der baul i-

chen Nutzung mit dem Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) wird der geltende schalltechnische Orientierungswert  von SOW t a g  = 

55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt  1 über im gesamten Bereich des Plange-

biets um mindestens 2,7 unterschrit ten. Diese Bewertung kann auf die gel-

tenden Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm übertragen werden. Dies obwohl 

al le mögl ichen landwirtschaft l ichen Arbeiten parallel angesetzt wurden und 

keine unterschiedl ichen Arbeitsfenster gebi ldet wurden. Es kann daher da-

von ausgegangen werden, dass der Beurtei lungspegel der beiden Hofstellen 

im realen Betr ieb noch deut l ich darunter l iegt.  

 

Fazit: 

Innerhalb des Plangebiets unterschreiten im gesamten Bereich die Beurtei-

lungspegel der landwirtschaft l ichen Geräusche der beiden Hofstellen L r  ≤ 

IRW t ag  = 55 dB(A) den für ein Allgemeines Wohngebiet  geltenden Immissi-

onsrichtwert.  Somit l iegen im Sinne des Immissionsrechts im gesamten Be-

reich des Plangebiets keine schädlichen Geräuschemissionen aufgrund der 

einwirkenden Geräusche vor.   
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Nachtzeitraum: 

Den Anlagen 5.2  d ieser Immissionsprognose sowie der Tabelle 8  in Verbin-

dung mit Anlage 2.2  kann der Beurtei lungspegel der auf das Plangebiet ein-

wirkenden landwirtschaft l ichen Geräusche der beiden Hofstel len entnom-

men werden. Hieraus kann folgende Bewertung abgeleitet werden. 

 

Im Bereich der auf sonstige Weise festgesetzten zulässigen Art der baul i-

chen Nutzung mit dem Schutzcharakter eines  Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) wird der geltende schalltechnische Orientierungswert  von SOWn a ch t  

= 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt  1 über al le Geschosse im gesamten 

Bereich des Plangebiets um mindestens 2,5 dB unterschrit ten. Diese Bewer-

tung kann auf die geltenden Immissionsrichtwerte der TA-Lärm übertragen 

werden. Dies obwohl alle möglichen landwirtschaft l ichen Arbeiten paral lel 

angesetzt wurden und keine unterschiedlichen Arbeitsfenster gebildet wur-

den. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Beurtei lungspegel 

der beiden Hofstel len im realen Betr ieb noch deutl ich darunter l iegt.  

 

Fazit: 

Innerhalb des Plangebiets unterschreiten in allen Bereichen die Beurtei-

lungspegel der landwirtschaft l ichen Geräusche der beiden Hofstellen L r  ≤ 

IRWn ac h t  = 40 dB(A) den für ein Allgemeines Wohngebiet  geltenden Immis-

sionsrichtwert.  Somit l iegen im Sinne des Immissionsrechts im gesamten 

Bereich des Plangebiets keine schädl ichen Geräuschemissionen aufgrund 

der einwirkenden Geräusche vor. 

 

 

6.3 Prüfung aktiver Schallschutzmaßnahmen 

 

Es sind bezügl ich des Straßenverkehrslärms im Innerortsbereich keine ak-

t iven Schal lschutzmaßnahmen mit Schallschutzwände oder Schal lschutz-

wälle möglich. Der Schal lschutz gegenüber dem Verkehrslärm ist bauseits 

als passive Schal lschutzmaßnahme zu erbringen. 

 

An al len mögl ichen Fassadenbereichen innerhalb der Baufenster mit einem 

Beurtei lungspegel der Straßenverkehrsgeräusche von L r ,A  <= 64 dB(A) Au-

ßenbereiche (Balkone, Freis itze) von Wohnungen ohne weitere Schal l-

schutzmaßnahmen zulässig. Hier sind daher im gesamten Plangebiet in  
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Bezug auf die landwirtschaft l iche Schal leinwirkung weder akt ive noch bau-

liche Schal lschutzmaßnahmen erforder l ich. 

 
 

6.4 Gesundheitsschutz 

 

Dem Gesundheitsschutz ist Genüge getan, wenn der auf die mögliche Be-

bauung mit  

 
-  öffenbaren, notwendigen Fenstern zu schutzbedürft igen Räumen im Sinne 

der DIN 4109 bzw.  

-  auf zum Aufenthalt  best immte Terrassen und Balkone der  

 
einwirkende Beurtei lungspegel von Verkehrsgeräuschen 

 
- im Tagzeitraum einen Schal ldruckpegel von L r ,A  ≤ 70 dB(A) und  

- im Nachtzeitraum einen Schalldruckpegel von L r ,A  ≤ 60 dB(A)  

 
der als der zur Abwehr einer Gesundheitsgefährdung nach Art.  2 Abs. 2 

Satz 1 GG sowie unzumutbarer Eingr if fe in das Eigentum nach Art.  14 

Abs. 1 GG in der höchstr ichterl ichen Rechtsprechung entwickelten grund-

rechtl ichen Zumutbarkeitsschwelle darstel lt ,  nicht überschreitet.   

 

Diese grundsätzliche Vorgabe des Gesundheitsschutzes wird innerhalb des 

gesamten Plangebiets im Tag- und Nachtzeitraum in Bezug auf die unter-

schiedlichen Lärmarten auch ohne zusätzliche akt ive Schal lschutzmaßnah-

men erfül lt ,  wie den Erläuterungen unter Nummer 5.1ff  dieser Immissions-

prognose entnommen werden kann. Damit sind an al len Fassadenbereichen 

der geplanten Bebauung öffenbare Fenster zu schutzbedürft igen Räumen im 

Sinne der DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.16 zulässig.  

 

Weiterhin können schädliche Geräuscheinwirkungen durch gewerbliche oder 

landwirtschaft l iche Geräusche ausgeschlossen werden, da mit den zusätzli-

chen akt iven Schal lschutzmaßnahmen die Einhaltung der Vorgaben der TA-

Lärm auch ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen gewährleistet ist .  
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Es ist aus fachl icher Sicht eine fensterunabhängige Lüftung der Räume, ins-

besondere Schlafräume und Kinderzimmer vorzusehen, wenn der Beurtei-

lungspegel der Verkehrsgeräusche im Nachtzeitraum über 45 dB l iegt,  s iehe 

hierzu Berechnungen unter Nummer 5.1 .  Es sind nach Anlage 4.2   und Ta-

bel le 6 keine Fassadenbereichen von Schlafräumen, Kinderzimmern, Beher-

bergungszimmern, etc. mit einem Beurteilungspegel des Verkehrslärms über 

L r ,A  = 45 dB(A) vorhanden, daher s ind die Räume nicht zwingend mit schal l-

gedämmten Lüftern auszustatten.  

 

 

6.5 Lärmpegelbereich  

 

Wie der Anlage 6.1  im Tagzeitraum  entnommen werden kann, l iegen inner-

halb des Plangebiets die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB II  nach DIN 4109-

1, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  und höher ist für  Gebäude mit 

Wohnnutzung und im LPB IV und höher ist  für Gebäude mit Büronutzung das 

Schal ldämm-Maß der Fassade gegen Außenlärm (quasi Mittelwert der fas-

sadenbi ldenden Bautei le) im Rahmen des Bauantrages rechner isch nachzu-

weisen. Es ist daher im Rahmen des Bauantrages kein Nachweis zu führen, 

es sind keine Festsetzungen zu treffen.  

 

Wie der Anlage 6.2  im Nachtzeitraum  entnommen werden kann, l iegen in-

nerhalb des Plangebiets die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB IV nach DIN 

4109-1, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  und höher ist für Gebäude 

mit Wohnnutzung und im LPB IV und höher ist für Gebäude mit Büronutzung 

das Schalldämm-Maß der Fassade gegen Außenlärm (quasi Mittelwert der 

fassadenbildenden Bautei le) im Rahmen des Bauantrages rechnerisch nach-

zuweisen. Es ist daher im Rahmen des Bauantrages kein Nachweis zu füh-

ren, es sind keine Festsetzungen zu treffen. 

 

Der Lärmpegelbereich I  und II  wird ohne weiteren Nachweis mit den heut igen 

Baustoffen abgedeckt und erfül lt .  
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Kal lstadt,  den 21.Oktober 2025 

 
 
 
Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

 

Dieser Bericht besteht aus 65 Seiten 

und 6 Anlagen  
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 Anlage 3 
IMMISSIONSPROGNOSE   25.0309 

 21.10.2025 
 
 

Allgemeine Berechnungsparameter: 
 
 
 
Land Deutschland (TA-Lärm) 

Straße streng nach RLS 19 / 90 an 

Schiene streng nach Schall 03 an 

max. Fehler (dB) 0,0 

max. Suchradius (m) 2000,0 

Mindestabstand Quelle - Immis.-Ort 0,0 

Aufteilung:  

Rasterfaktor 0,5 

max. Abschnittslänge 1000,0 

min. Abschnittslänge 1,0 

min. Abschnittslänge (%) 0,0 

proj. Linienquelle an 

proj. Flächenquelle an 

Bezugszeit:  

Bezugszeit Tag (min) 960 

Bezugszeit Nacht (min) 60 

Zuschlag Tag (dB) 0,0 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6,0 

Zuschlag Nacht (dB) 0,0 

DGM:  

Standardhöhe (m) 10,0 

Suchradius für Höhenlinien (m) - 

Geländemodell Triangulation 

Reflektion:  

max. Reflektionsordnung 2 

Suchradius für Reflektoren um Quelle (m) 100,0 

Suchradius für Reflektoren um Immis.-Ort (m) 100,0 

max. Abstand Quelle – Immis.-Ort (m) 1000,0 

Mindestabstand Immis.-Ort – Reflektor (m) 0,55,0 

Mindestabstand Quelle - Reflektor 0,1 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung Mehrere Objekte 

Hin. in FQ schirmen nicht ab an 

Abschirmung:  

Mit Bodendämpfung über Schirm Dz. Mit Begrenzung 

Schirmberechnungskoef. C1 3,0 

Schirmberechnungskoef. C2 20,0 

Schirmberechnungskoef. C3 0,0 

Temperatur (°C) 10,0 

rel. Luftfeuchte (%) 70,0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0 

Mitwindwetterlage an 
 














